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18. Ein solcher Beschluss könnte ein Zeichen dafür setzen, dass sich die Versammlung im
Rahmen der zwischenstaatlichen Erörterungen über die systemweite Kohärenz in Zukunft aus-
schließlich auf diese Vorrangbereiche konzentrieren und die Fragen der Umwelt und der Len-
kungsstrukturen im Umweltbereich, der humanitären Hilfe und der Menschenrechte entspre-
chend den in diesem Bericht dargelegten Erwägungen aus diesem Bereich ausklammern wird.

RESOLUTION 62/278
Verabschiedet auf der 122. Plenarsitzung am 15. September 2008, ohne Abstimmung, auf der Grund-
lage des Resolutionsentwurfs A/62/L.52, vorgelegt vom Präsidenten der Generalversammlung.

62/278. Überprüfung der Mandate
Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf Ziffer 163 b) des Ergebnisses des Weltgipfels 200539 betreffend die Über-

prüfung der Mandate,
unter Begrüßung des letzten Überprüfungsprozesses, der 2007 von dem Präsidenten der

zweiundsechzigsten Tagung der Generalversammlung in einem Schreiben vom 6. November
2007 eingeleitet wurde, sowie der vorhergehenden, während der sechzigsten und einundsech-
zigsten Tagung durchgeführten Prozesse,

nach Behandlung des Schlussberichts vom 8. August 2008 der Kovorsitzenden des Prozes-
ses der Mandatsüberprüfung während der zweiundsechzigsten Tagung,

1. nimmt Kenntnis von dem Schlussbericht der Kovorsitzenden des Prozesses der Man-
datsüberprüfung während der zweiundsechzigsten Tagung, namentlich von der Überprüfung
der die wirksame Koordinierung der humanitären Hilfe und die Entwicklung Afrikas betreffen-
den Themenkomplexe;

2. erkennt an, wie nützlich das bestehende Online-Mandatsverzeichnis ist, und be-
schließt, dieses als ein für die Mitgliedstaaten zugängliches Arbeitsmittel zu führen und sich im
Rahmen ihrer Behandlung des Entwurfs des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeit-
raum 2010-2011 erneut mit der Frage zu befassen;

3. vermerkt als eine der wichtigen Erkenntnisse des Prozesses die Schwierigkeit, die mit
einem bestimmten Mandat verbundenen Ressourcen zu ermitteln, weswegen der Überprü-
fungsprozess sein Ziel, das Arbeitsprogramm der Organisation zu stärken und zu aktualisieren
und die Zuweisung von Ressourcen für eine wirksame Durchführung der Mandate zu verbes-
sern, nur eingeschränkt erfüllen konnte;

4. fordert ihre zuständigen Organe und Nebenorgane auf, im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats und im Einklang mit den Regeln und Ausführungsbestimmungen für die Programm-
planung die Durchführung der Mandate weiter zu verbessern und sich weiter mit der anhalten-
den Gültigkeit der Entscheidungen der beschlussfassenden Organe und der wirksamen Koordi-
nierung zwischen den Einheiten des Sekretariats und den sonstigen Strukturen des Systems der
Vereinten Nationen zu befassen.

39 Siehe Resolution 60/1.
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RESOLUTION 62/223 B

Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/534/Add.1, Ziff. 6).

62/223. Finanzberichte und geprüfte Rechnungsabschlüsse sowie Berichte des Rates der
Rechnungsprüfer

B1

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/249 B vom 18. Juni 2004, 59/264 B vom 22. Juni
2005, 60/234 B vom 30. Juni 2006, 61/233 B vom 29. Juni 2007 und 62/223 A vom 22. Dezem-
ber 2007,

nach Behandlung des Finanzberichts und der geprüften Rechnungsabschlüsse für den
Zwölfmonatszeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 sowie des Berichts des Rates der
Rechnungsprüfer über die Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen2, des Berichts
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen betreffend den Bericht des
Rates der Rechnungsprüfer über die Rechnungen der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten
Nationen für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode3 und des Berichts des Generalse-
kretärs über die Umsetzung der Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer zu den Friedens-
sicherungseinsätzen der Vereinten Nationen für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperi-
ode4,

1. billigt die geprüften Rechnungsabschlüsse für die Friedenssicherungseinsätze der
Vereinten Nationen im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 20072;

2. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen in dem Bericht des Rates der Rechnungsprüfer
und befürwortet die darin enthaltenen Empfehlungen5;

3. erklärt erneut, dass die Frage der noch ausstehenden Beiträge eine in die Zuständig-
keit der Generalversammlung fallende politische Frage ist, und fordert alle Mitgliedstaaten
nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre Beiträge vollständig entrichtet
werden;

4. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen betreffend den Bericht des Rates der Rechnungsprüfer3

und befürwortet die darin enthaltenen Empfehlungen;

5. lobt den Rat der Rechnungsprüfer für die Qualität und die gestraffte formale Gestal-
tung seines Berichts;

6. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Umsetzung der Emp-
fehlungen des Rates der Rechnungsprüfer zu den Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten
Nationen für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode4;

7. ersucht den Generalsekretär, vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution die
vollständige, rasche und fristgerechte Umsetzung der Empfehlungen des Rates der Rechnungs-
prüfer, einschließlich derjenigen, die die Annullierung nicht abgewickelter Verpflichtungen
und das Materialmanagementsystem betreffen, sowie der entsprechenden Empfehlungen des
Beratenden Ausschusses sicherzustellen; 

1 Damit wird die Resolution 62/223 in Abschnitt VI des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Zwei-
undsechzigste Tagung, Beilage 49 (A/62/49), Bd. I, zu Resolution 62/223 A.
2 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 5, Vol. II (A/62/5 (Vol. II)).
3 A/62/823.
4 A/62/784.
5 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 5, Vol. II (A/62/5 (Vol. II)),
Kap. II.



III. Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

31

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch weiterhin den voraussichtlichen Zeitrah-
men für die Umsetzung der Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer sowie die Prioritäten
für ihre Umsetzung anzugeben und dabei auch die rechenschaftspflichtigen Amtsträger und die
diesbezüglich ergriffenen Maßnahmen zu benennen;

9. ersucht den Generalsekretär ferner, auch in den künftigen Berichten über die Umset-
zung der Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer betreffend die Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen eine umfassende Erklärung für die Verzögerungen bei der Umset-
zung aller noch nicht umgesetzten Empfehlungen des Rates abzugeben. 

RESOLUTION 62/232 B

Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/601/Add.1, Ziff. 7).

62/232. Finanzierung des hybriden Einsatzes der Afrikanischen Union und der Verein-
ten Nationen in Darfur

B6

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung des hybriden
Einsatzes der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur7 und des entsprechen-
den Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen8,

unter Hinweis auf die Resolution 1769 (2007) des Sicherheitsrats vom 31. Juli 2007, mit der
der Rat den hybriden Einsatz der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur
für einen Anfangszeitraum von zwölf Monaten ab dem 31. Juli 2007 einrichtete,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 62/232 A vom 22. Dezember 2007 über die Finan-
zierung des Einsatzes,

in Bekräftigung der in ihren Resolutionen 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten allgemeinen Grund-
sätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, den Einsatz mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit er seinen Aufgaben nach der Resolution des Sicherheitsrats nachkommen
kann,

Kenntnis nehmend von dem hybriden Charakter des Einsatzes und in dieser Hinsicht beto-
nend, wie wichtig es ist, die vollständige Koordinierung der Anstrengungen zwischen der Afri-
kanischen Union und den Vereinten Nationen auf strategischer Ebene, eine einheitliche Ein-
satzführung auf operativer Ebene sowie eine klare Delegation von Befugnissen und klare Re-
chenschaftsstrukturen sicherzustellen,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006 und 61/276 vom 29. Juni 2007
sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten; 

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu dem hybriden Einsatz der Afrikani-
schen Union und der Vereinten Nationen in Darfur per 30. Mai 2008, namentlich von den noch
ausstehenden Beiträgen in Höhe von 345,1 Millionen US-Dollar, was etwa 27 Prozent der ge-
samten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur vierundsechzig Mit-
gliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaa-

6 Damit wird die Resolution 62/232 in Abschnitt VI des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Zwei-
undsechzigste Tagung, Beilage 49 (A/62/49), Bd. I, zu Resolution 62/232 A.
7 A/62/791 und Corr.1 und 2.
8 A/62/781/Add.14.
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ten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer
noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
ihre Beiträge für den Einsatz vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für den Einsatz auf ein Mindestmaß zu be-
schränken;

9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen8 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägigen Be-
stimmungen ihrer Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass der Einsatz so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

12. ersucht den Generalsekretär ferner, in seinen künftigen Haushaltsantrag Einzelheiten
über die Mechanismen aufzunehmen, die am Amtssitz und im Feld vorhanden sind, um die Ko-
ordinierung und Zusammenarbeit zwischen allen in dem jeweiligen Missionsgebiet tätigen Ak-
teuren der Vereinten Nationen sicherzustellen;

13. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass künftige Haushaltspläne des Ein-
satzes genügend Angaben, Erklärungen und Begründungen für die zur Deckung seiner operati-
ven Kosten beantragten Mittel enthalten, damit die Mitgliedstaaten fundierte Entscheidungen
treffen können;

14. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Senkung der mit der Beschäftigung von
Bediensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu
unternehmen, um in dem Einsatz Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäf-
tigen, entsprechend den Erfordernissen des Einsatzes;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009

15. beschließt, auf dem Sonderkonto für den hybriden Einsatz der Afrikanischen Union
und der Vereinten Nationen in Darfur für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 den
Betrag von 1.569.255.200 Dollar zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus einem Betrag
von 1.499.710.000 Dollar für die Aufrechterhaltung des Einsatzes, einem Betrag von
60.624.500 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von
8.920.700 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen;
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Finanzierung der bewilligten Mittel

16. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. bis 31. Juli 2008 den Betrag von
147.437.934 Dollar entsprechend den in der Resolution 61/243 der Generalversammlung vom
22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolu-
tion 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2008 unter
den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

17. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 2.242.000 Dollar im Steuer-
ausgleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 1.697.825 Dollar, die für den Einsatz bewilligt wurden, dem jeweiligen An-
teil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 485.408 Dollar, die für
den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 58.767 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 16 an-
zurechnen ist; 

18. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat des Ein-
satzes zu verlängern, den Betrag von 771.962.266 Dollar, der sich zusammensetzt aus einem
Betrag von 708.212.500 Dollar für die Aufrechterhaltung des Einsatzes im Zeitraum vom
1. August bis 31. Dezember 2008, zu einem monatlichen Satz von 141.642.500 Dollar, und ei-
nem Betrag von 63.749.766 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen für den Zeitraum vom 1. August 2008 bis 30. Juni 2009, zu
einem monatlichen Satz von 5.795.433 Dollar, unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen, ent-
sprechend den in der Resolution 61/243 der Generalversammlung aktualisierten Kategorien
und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für
die Jahre 2008 und 2009;

19. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 14.475.050 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der
sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
8.489.125 Dollar, die für den Einsatz bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 5.339.492 Dollar, die für den Friedenssi-
cherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 646.433 Dollar, die für die Versorgungsbasis
der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 18 anzurechnen ist;

20. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven
Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;

21. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an dem Einsatz beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

22. bittet um freiwillige Beiträge für den Einsatz in Form von Barzahlungen sowie in
Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten
zu verwalten sind;

23. beschließt, den Punkt „Finanzierung des hybriden Einsatzes der Afrikanischen Union
und der Vereinten Nationen in Darfur“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/233 B
Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/602/Add.1, Ziff. 8).
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62/233. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen
Republik und in Tschad

B9

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mission der
Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik und in Tschad10 und des entsprechen-
den Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen11,

unter Hinweis auf die Resolution 1778 (2007) des Sicherheitsrats vom 25. September 2007,
mit der der Rat die Errichtung einer multidimensionalen Präsenz in Tschad und in der Zentral-
afrikanischen Republik in Absprache mit den offiziellen Stellen Tschads und der Zentralafrika-
nischen Republik genehmigte und beschloss, dass die multidimensionale Präsenz für einen
Zeitraum von einem Jahr eine Mission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Re-
publik und in Tschad umfassen soll, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 62/233 A vom 22. Dezember 2007, 

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der
Vereinten Nationen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach der Resolution des Sicherheitsrats nachkommen
kann, 

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Mission entrichtet worden
sind, 

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006 und 61/276 vom 29. Juni 2007
sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten; 

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Mission der Vereinten Nationen in
der Zentralafrikanischen Republik und in Tschad per 30. April 2008, namentlich von den noch
ausstehenden Beiträgen in Höhe von 45 Millionen US-Dollar, was etwa 25 Prozent der gesam-
ten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur sechsundfünfzig Mit-
gliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaa-
ten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer
noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen; 

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden; 

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen; 

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war; 

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind; 

9 Damit wird die Resolution 62/233 in Abschnitt VI des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Zwei-
undsechzigste Tagung, Beilage 49 (A/62/49), Bd. I, zu Resolution 62/233 A.
10 A/62/804.
11 A/62/781/Add.15.
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46. beschließt, den Betrag von 2.014.000 Dollar, der in dem in ihrer Resolution 61/279
bereits genehmigten Betrag von 7.097.000 Dollar (dem über die genehmigte Höhe des Reser-
vefonds für Friedenssicherungsmaßnahmen hinausgehenden Betrag zur Finanzierung des Mit-
telbedarfs des Friedenssicherungs-Sonderhaushalts im Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni
2008) enthalten ist, nicht zu übertragen;

47. beschließt, den Gesamtbetrag von 13.790.000 Dollar, der sich aus den nicht ausge-
schöpften Haushaltsmitteln in Höhe von 5.491.600 Dollar und weiteren Einnahmen in Höhe
von 1.759.000 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode, den Restmitteln des
Friedenssicherungs-Sonderhaushalts für die am 30. Juni 1997, am 30. Juni 1998, am 30. Juni
1999 und am 30. Juni 2000 abgelaufenen Finanzperioden in Höhe von insgesamt 2.138.000
Dollar und dem über die genehmigte Höhe des Reservefonds für Friedenssicherungsmaßnah-
men für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode hinausgehenden Betrag von
4.401.400 Dollar zusammensetzt, auf den Mittelbedarf für den Friedenssicherungs-Sonder-
haushalt für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 anzurechnen;

48. beschließt außerdem, den über die genehmigte Höhe des Reservefonds für Friedenssi-
cherungsmaßnahmen für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode hinausgehenden Be-
trag von 2.014.000 Dollar auf den Mittelbedarf für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt für
die Finanzperiode vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 anzurechnen;

Haushaltsvoranschläge für die Finanzperiode vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009
49. billigt den Mittelbedarf für den Sonderhaushalt in Höhe von 273.922.800 Dollar für

die Finanzperiode vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009, namentlich 1.122 weiter bestehende und
98 neue befristete Stellen und den damit verbundenen stellen- und nicht stellenbezogenen Mit-
telbedarf;

Finanzierung der Haushaltsvoranschläge
50. beschließt, dass der Mittelbedarf für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt für die

Finanzperiode vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 wie folgt zu finanzieren ist:
a) Der Betrag von 469.600 Dollar, der dem Restbetrag des über die genehmigte Höhe des

Reservefonds für Friedenssicherungsmaßnahmen für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanz-
periode hinausgehenden Betrags entspricht, ist auf den Mittelbedarf für die Finanzperiode vom
1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 anzurechnen;

b) der Restbetrag von 273.453.200 Dollar ist anteilmäßig auf die Haushalte der aktiven
Friedenssicherungseinsätze für die Finanzperiode vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 aufzutei-
len;

c) die geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 26.274.600 Dollar,
die sich aus dem Betrag von 26.221.200 Dollar für die Finanzperiode vom 1. Juli 2008 bis
30. Juni 2009 zuzüglich des Betrags von 53.400 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene
Finanzperiode errechnen, sind auf den in Buchstabe b) genannten Restbetrag anzurechnen und
anteilmäßig auf die Haushalte der einzelnen aktiven Friedenssicherungseinsätze aufzuteilen.

RESOLUTION 62/251
Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/600/Add.1, Ziff. 13).

62/251. Finanzierung der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf Abschnitt XIV ihrer Resolution 49/233 A vom 23. Dezember 1994 und

ihre Resolution 62/231 vom 22. Dezember 2007,
sowie unter Hinweis auf ihren Beschluss 50/500 vom 17. September 1996 über die Finan-

zierung der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) und ihre späteren
diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 61/277 vom 29. Juni 2007,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 56/292 vom 27. Juni 2002 betreffend die Schaf-
fung der strategischen Materialreserve und ihre späteren Resolutionen über den Stand der Ein-
richtung der strategischen Materialreserve, zuletzt Resolution 61/277,
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nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen36 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen37,

erneut erklärend, wie wichtig die Aufstellung eines genauen Inventars der vorhandenen
Ausrüstungen ist,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von den Einrichtungen, die die Regierung Italiens der Ver-
sorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) bereitgestellt hat;

2. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen37 an und ersucht den Generalsekretär,
ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

3. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägigen Be-
stimmungen ihrer Resolutionen 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006 und
61/276 vom 29. Juni 2007 sowie anderer einschlägiger Resolutionen zu sorgen;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

4. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200738;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009

5. billigt die Kostenvoranschläge für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in
Höhe von 45.769.000 US-Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009;

Finanzierung der Haushaltsvoranschläge

6. beschließt, dass der Mittelbedarf für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen für
den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 wie folgt zu finanzieren ist:

a) Die nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel und weiteren Einnahmen in Höhe von ins-
gesamt 5.532.100 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode sind auf den Mit-
telbedarf für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 anzurechnen;

b) der Restbetrag von 40.236.900 Dollar ist anteilmäßig auf die Haushalte der aktiven
Friedenssicherungseinsätze für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 aufzuteilen;

c) die geschätzten Nettoeinnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 3.179.400 Dol-
lar, die sich zusammensetzen aus einem Betrag von 3.473.400 Dollar für den Zeitraum vom
1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 und den Mindereinnahmen in Höhe von 294.000 Dollar für die
am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode, sind auf den unter Buchstabe b) genannten Rest-
betrag anzurechnen und anteilmäßig auf die Haushalte der einzelnen aktiven Friedenssiche-
rungseinsätze aufzuteilen;

7. beschließt außerdem, die Frage der Finanzierung der Versorgungsbasis der Vereinten
Nationen in Brindisi (Italien) auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung zu behandeln.

RESOLUTION 62/252
Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/600/Add.1, Ziff. 13).

62/252. Reform der Verfahren zur Festsetzung der Kostenerstattung für kontingenteige-
ne Ausrüstung an die Mitgliedstaaten

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/274 vom 14. Juni 2001 und 59/298 vom 22. Juni

2005,

36 A/62/669 und A/62/769.
37 A/62/781/Add.12.
38 A/62/669.
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nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Reform der Verfahren zur
Festsetzung der Kostenerstattung für kontingenteigene Ausrüstung an die Mitgliedstaaten39,
des Berichts der Arbeitsgruppe 2008 für kontingenteigene Ausrüstung, den der Vorsitzende der
Arbeitsgruppe dem Vorsitzenden des Fünften Ausschusses übermittelt hat40, und des entspre-
chenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen41;

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Reform der Verfahren
zur Festsetzung der Kostenerstattung für kontingenteigene Ausrüstung an die Mitgliedstaaten39

und dem Bericht der Arbeitsgruppe 2008 für kontingenteigene Ausrüstung, den der Vorsitzen-
de der Arbeitsgruppe dem Vorsitzenden des Fünften Ausschusses übermittelt hat40;

2. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen41 vorbehaltlich der Bestimmungen die-
ser Resolution an;

3. nimmt Kenntnis von Ziffer 6 des Berichts des Beratenden Ausschusses und bittet die
Arbeitsgruppe, ihre darin enthaltene Empfehlung auf ihrer nächsten Tagung erneut zu prüfen;

4. verweist auf Ziffer 8 ihrer Resolution 55/274 und ersucht den Generalsekretär, ihr zur
Behandlung während des zweiten Teils ihrer wiederaufgenommenen dreiundsechzigsten Ta-
gung eine aktualisierte Fassung seines Berichts vorzulegen, die auch die Regelungen für die
Urlaubszulage enthält.

RESOLUTION 62/253

Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/866, Ziff. 6).

62/253. Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Burundi

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung der Operation
der Vereinten Nationen in Burundi42, des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen43 und der Erklärungen des Vertreters des Generalsekre-
tärs und der Vorsitzenden des Beratenden Ausschusses44,

unter Hinweis auf die Resolution 1545 (2004) des Sicherheitsrats vom 21. Mai 2004, mit
der der Rat für einen Anfangszeitraum von sechs Monaten ab dem 1. Juni 2004, mit der Ab-
sicht, weitere Verlängerungen vorzunehmen, einen Friedenssicherungseinsatz mit der Bezeich-
nung Operation der Vereinten Nationen in Burundi genehmigte, sowie auf die späteren Resolu-
tionen, mit denen der Rat das Mandat der Operation verlängerte, zuletzt Resolution 1692
(2006) vom 30. Juni 2006, mit der der Rat das Mandat der Operation bis zum 31. Dezember
2006 verlängerte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/312 vom 18. Juni 2004 über die Finanzierung
der Operation und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 61/9 B vom
29. Juni 2007,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Ju-
ni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festge-
legten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen,

39 A/62/774 und Corr.1.
40 Siehe A/C.5/62/26.
41 A/62/851.
42 A/62/668.
43 A/62/781/Add.2.
44 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Fifth Committee, 37. Sitzung
(A/C.5/62/SR.37), und Korrigendum.



III. Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

51

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Operation der Vereinten Nationen
in Burundi per 31. März 2008, einschließlich der Guthaben in Höhe von 27,5 Millionen US-
Dollar;

2. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen43 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Operation im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200742;

4. nimmt außerdem Kenntnis von den Ziffern 14 und 15 des Berichts des Beratenden
Ausschusses;

5. beschließt, dass den Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Operation erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln
und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 30.729.800 Dollar für die am 30. Juni 2007
abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 61/243 der Generalversammlung
vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Re-
solution 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2007 gut-
zuschreiben ist;

6. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen
gegenüber der Operation nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 30.729.800 Dollar für die
am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 5 festgelegten Schema auf ihre
ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

7. beschließt ferner, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 378.700 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode auf die Guthaben
aus dem in den Ziffern 5 und 6 genannten Betrag von 30.729.800 Dollar anzurechnen sind;

8. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Burun-
di“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/254

Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/867, Ziff. 7).

62/254. Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Operation
der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire45 und des entsprechenden Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen46,

unter Hinweis auf die Resolution 1528 (2004) des Sicherheitsrats vom 27. Februar 2004,
mit der der Rat die Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire für einen Anfangszeit-
raum von zwölf Monaten ab dem 4. April 2004 einrichtete, und die späteren Resolutionen, mit
denen der Rat das Mandat der Operation verlängerte, zuletzt Resolution 1795 (2008) vom
15. Januar 2008, mit der der Rat das Mandat der Operation bis zum 30. Juli 2008 verlängerte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/310 vom 18. Juni 2004 über die Finanzierung
der Operation und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 61/247 B
vom 29. Juni 2007,

45 A/62/642 und A/62/750.
46 A/62/781/Add.13.
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in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der
Vereinten Nationen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Operation mit den erforderlichen Finanzmit-
teln auszustatten, damit sie ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des Si-
cherheitsrats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006 und 61/276 vom 29. Juni 2007
sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Operation der Vereinten Nationen
in Côte d’Ivoire per 30. April 2008, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe
von 67 Millionen US-Dollar, was etwa 3,5 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge ent-
spricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur zweiundfünfzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge voll-
ständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit
Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge si-
cherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
ihre Beiträge für die Operation vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Operation auf ein Mindestmaß zu be-
schränken;

9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen46 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

10. nimmt Kenntnis von Ziffer 22 b) des Berichts des Beratenden Ausschusses und be-
schließt, eine nationale Stelle des Höheren Dienstes für einen Ingenieur zu schaffen, der für den
lokalen Umweltschutz zuständig ist;

11. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägigen Be-
stimmungen ihrer Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Operation so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

13. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu
unternehmen, um in der Operation Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäf-
tigen, entsprechend den Erfordernissen der Operation;
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Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007
14. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der

Operation im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200747;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009
15. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Operation der Vereinten Nationen in Côte

d’Ivoire für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 den Betrag von 497.455.100 Dol-
lar zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus einem Betrag von 475.402.600 Dollar für die
Aufrechterhaltung der Operation, einem Betrag von 19.223.800 Dollar für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von 2.828.700 Dollar für die Versorgungsbasis der
Vereinten Nationen;

Finanzierung der bewilligten Mittel
16. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. bis 30. Juli 2008 den Betrag von

40.117.347 Dollar entsprechend den in der Resolution 61/243 der Generalversammlung vom
22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolu-
tion 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2008 unter
den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

17. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 953.605 Dollar im Steueraus-
gleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 786.613 Dollar, die für die Operation bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an
den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 148.960 Dollar, die für den
Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 18.032 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 16 an-
zurechnen ist;

18. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Ope-
ration zu verlängern, den Betrag von 457.337.753 Dollar für den Zeitraum vom 31. Juli 2008
bis 30. Juni 2009 entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien und unter
Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2008
und 2009 zu einem monatlichen Satz von 41.454.592 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu ver-
anlagen;

19. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 10.871.095 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der
sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
8.967.387 Dollar, die für die Operation bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 1.698.140 Dollar, die für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 205.568 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 18 an-
zurechnen ist;

20. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Operation erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haus-
haltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 38.685.500 Dollar für die am
30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten
Kategorien und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüs-
sels für das Jahr 2007 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 16 anzurechnen ist;

21. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Operation nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 38.685.500 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 20 festgelegten Schema auf ihre ausstehen-
den Verpflichtungen anzurechnen ist;

47 A/62/642.
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22. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 422.200 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode auf die Gut-
haben aus dem in den Ziffern 20 und 21 genannten Betrag in Höhe von 38.685.500 Dollar an-
zurechnen sind;

23. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven
Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;

24. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Operation beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

25. bittet um freiwillige Beiträge für die Operation in Form von Barzahlungen sowie in
Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten
zu verwalten sind;

26. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Côte
d’Ivoire“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/255

Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/868, Ziff. 7).

62/255. Finanzierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Friedens-
truppe der Vereinten Nationen in Zypern48, der Mitteilung des Generalsekretärs über die Finan-
zierungsregelungen für die Truppe49 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen50,

unter Hinweis auf die Resolution 186 (1964) des Sicherheitsrats vom 4. März 1964 betref-
fend die Einrichtung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern und die späteren Re-
solutionen, mit denen der Rat das Mandat der Truppe verlängerte, zuletzt Resolution 1789
(2007) vom 14. Dezember 2007, mit der der Rat das Mandat der Truppe bis zum 15. Juni 2008
verlängerte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/236 vom 14. September 1993 über die Finan-
zierung der Truppe und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen und Beschlüsse, zuletzt
Resolution 61/280 vom 29. Juni 2007,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Ju-
ni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festge-
legten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass bestimmte Regierungen freiwillige Beiträge für die
Truppe entrichtet haben,

feststellend, dass die freiwilligen Beiträge nicht ausgereicht haben, um alle Kosten der
Truppe zu decken, einschließlich der Kosten, die den truppenstellenden Staaten vor dem 16. Ju-
ni 1993 entstanden sind, und mit Bedauern darüber, dass Aufrufe zur Entrichtung freiwilliger
Beiträge, so auch der Aufruf in dem Schreiben des Generalsekretärs vom 17. Mai 1994 an alle
Mitgliedstaaten51, kein angemessenes Echo gefunden haben,

48 A/62/649 und A/62/718 und Corr.1.
49 A/62/779.
50 A/62/781/Add.9.
51 S/1994/647.
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eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Truppe mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006 und 61/276 vom 29. Juni 2007
sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Friedenstruppe der Vereinten Na-
tionen in Zypern per 31. März 2008, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe
von 19,1 Millionen US-Dollar, was etwa 6 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge ent-
spricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur einundvierzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollstän-
dig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Bei-
tragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicher-
zustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
ihre Beiträge für die Truppe vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Truppe auf ein Mindestmaß zu be-
schränken;

9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen50 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

10. beschließt eine Neueinstufung der Stellen des Beigeordneten Referenten für Öffent-
lichkeitsarbeit, des Leitenden Sicherheitsbeauftragten und des Leiters der Integrierten Unter-
stützungsdienste in die Rangstufen P-3, P-4 beziehungsweise P-5;

11. begrüßt die bislang von der Gastregierung und der Truppe unternommenen Schritte
hinsichtlich der Renovierung der Unterkünfte von Personal des Militärkontingents sowie von
sonstigem Personal der Truppe und ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin in Abstim-
mung mit der Gastregierung alles zu tun, um sicherzustellen, dass die Renovierungsarbeiten
wie geplant abgeschlossen werden, und im Rahmen seines nächsten Haushaltsantrags darüber
Bericht zu erstatten;

12. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägigen Be-
stimmungen ihrer Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Truppe so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

14. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu
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unternehmen, um in der Truppe Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäfti-
gen, entsprechend den Erfordernissen der Truppe;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

15. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Truppe im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200752;

16. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zy-
pern den Betrag von 2.516.500 Dollar für die Aufrechterhaltung der Truppe im Zeitraum vom
1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 zu veranschlagen, zusätzlich zu dem gemäß ihrer Resolution
60/270 vom 30. Juni 2006 bereits für denselben Zeitraum für die Truppe veranschlagten Betrag
von 46.770.000 Dollar;

Finanzierung der zusätzlich bewilligten Mittel für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 
30. Juni 2007

17. nimmt mit Dank davon Kenntnis, dass die Regierung Zyperns ein Drittel der zusätzli-
chen Nettomittelbewilligung, entsprechend 741.433 Dollar, durch freiwillige Beiträge finan-
zieren wird;

18. beschließt, unter Berücksichtigung des gemäß ihrer Resolution 60/270 bereits veran-
lagten Betrags von 25.354.700 Dollar den zusätzlichen Betrag von 1.775.067 Dollar für die
Aufrechterhaltung der Truppe im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 entsprechend
den in ihren Resolutionen 58/256 vom 23. Dezember 2003 und 61/243 vom 22. Dezember 2006
aktualisierten Kategorien sowie unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B vom
23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2006 und des in ihrer Resolu-
tion 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2007 unter
den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

19. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezem-
ber 1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 292.200 Dollar im Steu-
erausgleichsfonds, der den zusätzlichen Einnahmen aus der Personalabgabe für die Truppe für
den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 entspricht, auf ihre Veranlagung nach Zif-
fer 18 anzurechnen ist;

20. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Truppe erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den weiteren Einnahmen in Höhe von
641.518 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 18 fest-
gelegten Schema auf ihre Veranlagung anzurechnen ist;

21. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Truppe nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den weiteren Einnahmen in Höhe von
641.518 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 18 fest-
gelegten Schema auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

22. beschließt außerdem, dass der Regierung Zyperns unter Berücksichtigung ihres frei-
willigen Beitrags für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode ein Drittel der weiteren
Einnahmen in Höhe von 403.829 Dollar in Bezug auf die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanz-
periode erstattet wird;

23. beschließt ferner, dass der Regierung Griechenlands unter Berücksichtigung ihres
freiwilligen Beitrags für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode der entsprechende
Anteil an den weiteren Einnahmen in Höhe von 167.353 Dollar in Bezug auf die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode erstattet wird;

Finanzierungsregelungen für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008

24. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalsekretärs über die Finanzierungsrege-
lungen für die Truppe im Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 200849;

52 A/62/649.
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25. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Truppe den Betrag von 3.646.500 Dollar für
die Aufrechterhaltung der Truppe im Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 zu veran-
schlagen, zusätzlich zu dem gemäß ihrer Resolution 61/280 bereits für denselben Zeitraum für
die Truppe veranschlagten Betrag von 48.847.500 Dollar;

Finanzierung der zusätzlich bewilligten Mittel für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 
30. Juni 2008

26. nimmt mit Dank davon Kenntnis, dass die Regierung Zyperns ein Drittel der zusätzli-
chen Nettomittelbewilligung, entsprechend 1.166.700 Dollar, durch freiwillige Beiträge finan-
zieren wird;

27. beschließt, unter Berücksichtigung des gemäß ihrer Resolution 61/280 bereits veran-
lagten Betrags von 26.804.234 Dollar den zusätzlichen Betrag von 2.376.475 Dollar für die
Aufrechterhaltung der Truppe im Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 15. Juni 2008 entsprechend
den in Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in Resolu-
tion 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2007 und 2008 unter den Mitgliedstaa-
ten zu veranlagen;

28. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 140.204 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der den
für die Truppe bewilligten zusätzlichen Einnahmen aus der Personalabgabe für den Zeitraum
vom 1. Juli 2007 bis 15. Juni 2008 entspricht, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 27 anzurechnen
ist;

29. beschließt ferner, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der
Truppe zu verlängern, den zusätzlichen Betrag von 103.325 Dollar für die Aufrechterhaltung
der Truppe im Zeitraum vom 16. bis 30. Juni 2008 entsprechend den in Resolution 61/243 ak-
tualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Bei-
tragsschlüssels für das Jahr 2008 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

30. beschließt, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige Anteil der
Mitgliedstaaten an dem Betrag von 6.096 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der den für die
Truppe bewilligten geschätzten zusätzlichen Einnahmen aus der Personalabgabe für den Zeit-
raum vom 16. bis 30. Juni 2008 entspricht, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 29 anzurechnen
ist;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009
31. beschließt außerdem, auf dem Sonderkonto für die Truppe für den Zeitraum vom

1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 den Betrag von 57.392.000 Dollar zu veranschlagen, der sich zu-
sammensetzt aus einem Betrag von 54.851.100 Dollar für die Aufrechterhaltung der Truppe,
einem Betrag von 2.215.000 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und einem Be-
trag von 325.900 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen;

Finanzierung der bewilligten Mittel für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009
32. nimmt mit Dank davon Kenntnis, dass ein Drittel der Nettomittelbewilligung, entspre-

chend 18.264.450 Dollar, durch freiwillige Beiträge der Regierung Zyperns und der Betrag von
6,5 Millionen Dollar durch die Regierung Griechenlands finanziert wird;

33. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Trup-
pe zu verlängern, den Betrag von 32.627.550 Dollar entsprechend den in Resolution 61/243 ak-
tualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Bei-
tragsschlüssels für die Jahre 2008 und 2009 zu einem monatlichen Satz von 2.718.962 Dollar
unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

34. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 2.543.800 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der sich
zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
2.305.200 Dollar, die für die Truppe bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 212.900 Dollar, die für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Ein-
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 25.700 Dollar, die für die Versorgungsbasis der
Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 33 anzurechnen ist;
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35. beschließt ferner, das für den Zeitraum vor dem 16. Juni 1993 für die Truppe einge-
richtete Konto auch künftig gesondert zu führen, bittet die Mitgliedstaaten, freiwillige Beiträge
auf dieses Konto zu entrichten, und ersucht den Generalsekretär, weiter zu freiwilligen Beiträ-
gen für dieses Konto aufzurufen;

36. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven
Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;

37. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Truppe beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des
Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

38. bittet um freiwillige Beiträge für die Truppe in Form von Barzahlungen sowie in Form
von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf ent-
sprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu
verwalten sind;

39. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in
Zypern“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/256
Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/869, Ziff. 7).

62/256. Finanzierung der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der De-
mokratischen Republik Kongo

Die Generalversammlung,
nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mission der

Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo53 und des ent-
sprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen54,

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 1258 (1999) vom 6. August 1999
und 1279 (1999) vom 30. November 1999 betreffend die Entsendung militärischen Verbin-
dungspersonals in die Region der Demokratischen Republik Kongo beziehungsweise die Ein-
richtung der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik
Kongo und die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte,
zuletzt Resolution 1794 (2007) vom 21. Dezember 2007, mit der der Rat das Mandat der Mis-
sion bis zum 31. Dezember 2008 verlängerte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 54/260 A vom 7. April 2000 über die Finanzierung
der Mission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 61/281 vom
29. Juni 2007,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 58/315 vom 1. Juli 2004,
in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Ju-

ni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festge-
legten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Mission entrichtet worden
sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-

53 A/62/737 und A/62/755.
54 A/62/781/Add.8.
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sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006 und 61/276 vom 29. Juni 2007
sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Mission der Organisation der Ver-
einten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo per 31. März 2008, namentlich von
den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 343,6 Millionen US-Dollar, was etwa 7 Prozent
der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur sechsunddrei-
ßig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrich-
tung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen; 

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindestmaß zu be-
schränken;

9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen54 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

10. beschließt, zwei P-3-Stellen für das Team für Verhaltens- und Disziplinfragen sowie
eine aus Mitteln für Zeitpersonal zu finanzierende P-3-Stelle zu schaffen;

11. beschließt außerdem, die acht P-3-Stellen und die beiden Stellen für Nationale Refe-
renten in der Sektion Kinderschutz nicht zu streichen, und ersucht den Generalsekretär, alles zu
tun, um alle freien Stellen in der Sektion zu besetzen;

12. stellt mit Besorgnis fest, dass die Mission nach wie vor einen hohen Anteil unbesetzter
Stellen und eine hohe Fluktuationsrate des Personals aufweist, und fordert den Generalsekretär
nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass die Rekrutierung für alle Positionen zügig durchge-
führt wird, um die Mandatsdurchführung zu gewährleisten, namentlich im Hinblick auf die be-
vorstehenden Wahlen;

13. nimmt dankbar davon Kenntnis, dass sich die Nutzung des Versorgungszentrums in
Entebbe (Uganda) als kostenwirksam erwiesen und zu Einsparungen für die Vereinten Natio-
nen geführt hat, und begrüßt den Ausbau des Versorgungszentrums zu dem Zweck, logistische
Unterstützung für die Friedenssicherungseinsätze in der Region zu gewähren und zur weiteren
Erhöhung ihrer Effizienz und Reaktionsgeschwindigkeit beizutragen, unter Berücksichtigung
der laufenden Anstrengungen auf diesem Gebiet;

14. stellt fest, dass die Missionen zusammenarbeiten, um neue Wege zur Schaffung von
mehr Synergien bei der Nutzung der Ressourcen der Organisation zu erkunden, einschließlich
des Konzepts einer regionalen Unterstützungsbasis in Entebbe für die Mission der Organisation
der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo, das Integrierte Büro der Ver-
einten Nationen in Burundi und die Mission der Vereinten Nationen in Sudan, eingedenk des-
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sen, dass die einzelnen Missionen selbst für die Aufstellung und Ausführung ihrer Haushalts-
pläne, die Kontrolle ihres Materials und die Steuerung ihrer logistischen Operationen verant-
wortlich sind;

15. beschließt, die Stelle eines Koordinierungsassistenten (Felddienst) für das Büro des
Stellvertretenden Sonderbeauftragten zu schaffen;

16. beschließt außerdem, im Büro des Sonderbeauftragten die Stelle eines Verwaltungs-
referenten (P-3) zu schaffen;

17. unterstreicht, dass die befristeten Stellen, die für die Kommunalwahlen benötigt wer-
den, ausschließlich für diesen Zweck bestimmt sind und dass der Personaleinsatz mit dem Zeit-
plan der Wahlen abzustimmen ist;

18. ersucht den Generalsekretär, für eine enge Abstimmung mit dem Landesteam der Ver-
einten Nationen zu sorgen, um die Integration der Maßnahmen zur Unterstützung der bevorste-
henden Kommunalwahlen in der Demokratischen Republik Kongo zu gewährleisten;

19. nimmt Kenntnis von Ziffer 23 des Berichts des Beratenden Ausschusses und erinnert
an Abschnitt II Ziffer 17 ihrer Resolution 61/244 vom 22. Dezember 2006, in der sie anerkann-
te, dass das Zusammenwirken des Personals der Vereinten Nationen mit der Bevölkerung vor
Ort unabdingbar ist und dass Sprachkenntnisse ein wichtiges Element der Auswahl- und Fort-
bildungsprozesse darstellen, und daher bekräftigte, dass bei diesen Prozessen eine gute Beherr-
schung der im Wohnsitzland gesprochenen Amtssprache(n) als zusätzlicher Vorteil berück-
sichtigt werden soll;

20. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägigen Be-
stimmungen ihrer Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;

21. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

22. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu
unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäfti-
gen, entsprechend den Erfordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007
23. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der

Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200755;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009
24. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Mission der Organisation der Vereinten Na-

tionen in der Demokratischen Republik Kongo für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni
2009 den Betrag von 1.242.729.000 Dollar zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus ei-
nem Betrag von 1.187.676.400 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission, einem Betrag von
47.991.000 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von
7.061.600 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen;

Finanzierung der bewilligten Mittel
25. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2008 den Betrag

von 621.364.500 Dollar entsprechend den in der Resolution 61/243 der Generalversammlung
vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Re-
solution 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2008 un-
ter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

26. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 14.584.200 Dollar im Steuer-
ausgleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 11.999.600 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen An-

55 A/62/737.
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teil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 2.305.600 Dollar, die
für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an
den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 279.000 Dollar, die für die
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Zif-
fer 25 anzurechnen ist;

27. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mis-
sion zu verlängern, den Betrag von 621.364.500 Dollar für den Zeitraum vom 1. Januar bis
30. Juni 2009 entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien und unter Be-
rücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2009 zu
einem monatlichen Satz von 103.560.750 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

28. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 14.584.200 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der
sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
11.999.600 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 2.305.600 Dollar, die für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 279.000 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 27 an-
zurechnen ist;

29. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 61.577.300 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Katego-
rien und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für
das Jahr 2007 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 25 anzurechnen ist;

30. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 61.577.300 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 29 festgelegten Schema auf ihre ausstehen-
den Verpflichtungen anzurechnen ist;

31. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 1.225.500 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode den Guthaben
aus dem in den Ziffern 29 und 30 genannten Betrag in Höhe von 61.577.300 Dollar hinzuzu-
rechnen sind;

32. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven
Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;

33. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

34. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie in
Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten
zu verwalten sind;

35. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Mission der Organisation der Vereinten Na-
tionen in der Demokratischen Republik Kongo“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/257

Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/870, Ziff. 7).
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62/257. Finanzierung der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihren Beschluss 62/545 A vom 22. Dezember 2007,

nach Behandlung des abschließenden Berichts des Generalsekretärs über den Haushalts-
vollzug der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor56 und des entsprechen-
den Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen57,

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Übergangsverwaltung der Verein-
ten Nationen in Osttimor und der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor
per 31. März 2008, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 10 Millionen
US-Dollar, was etwa 1 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Be-
sorgnis, dass nur einhundertdreiundvierzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet
haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückstän-
den, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

2. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen57 an;

3. nimmt Kenntnis von dem abschließenden Bericht des Generalsekretärs über den Haus-
haltsvollzug der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor56;

4. beschließt, dass den Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den auf dem Sonderkonto für die Unterstüt-
zungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor per 30. April 2008 verfügbaren Nettobarmit-
teln in Höhe von 3.853.000 Dollar aus den nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln und weiteren
Einnahmen in Höhe von 31.835.900 Dollar für die am 30. Juni 2006 abgelaufene Finanzperiode
entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversammlung vom 23. Dezember 2003
aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B vom
23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2006 gutzuschreiben ist;

5. legt den Mitgliedstaaten, denen Guthaben im Sinne von Ziffer 4 zustehen, nahe, diese
Guthaben auf Konten zu übertragen, die noch ausstehende Pflichtbeiträge des betreffenden
Mitgliedstaats ausweisen;

6. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den auf dem Sonderkonto für die Mis-
sion per 30. April 2008 verfügbaren Nettobarmitteln in Höhe von 3.853.000 Dollar aus den
nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von 31.835.900 Dol-
lar für die am 30. Juni 2006 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 4 festgelegten Sche-
ma auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

7. beschließt außerdem, dass in den von der Generalversammlung auf ihrer dreiundsech-
zigsten Tagung unter dem Punkt „Verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte der Finanzie-
rung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen“ zu behandelnden Bericht über
die aktuelle Situation abgeschlossener Friedenssicherungsmissionen auch aktualisierte Infor-
mationen über die Finanzlage der Mission aufzunehmen sind;

8. beschließt ferner, den Punkt „Finanzierung der Unterstützungsmission der Vereinten
Nationen in Osttimor“ von ihrer Tagesordnung abzusetzen.

RESOLUTION 62/258

Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/871, Ziff. 7).

56 A/62/555.
57 A/62/574.



III. Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

63

62/258. Finanzierung der Integrierten Mission der Vereinten Nationen in Timor-Leste
Die Generalversammlung,
nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Integrierten

Mission der Vereinten Nationen in Timor-Leste58, der Mitteilung des Generalsekretärs über die
Finanzierungsregelungen für die Mission59 und des entsprechenden Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen60,

unter Hinweis auf die Resolution 1704 (2006) des Sicherheitsrats vom 25. August 2006, mit
der der Rat beschloss, in Timor-Leste eine Folgemission, die Integrierte Mission der Vereinten
Nationen in Timor-Leste, für einen Zeitraum von zunächst sechs Monaten einzurichten, mit der
Absicht, sie um weitere Zeiträume zu verlängern, und die späteren Resolutionen, mit denen der
Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1802 (2008) vom 25. Februar 2008,
mit der der Rat das Mandat der Mission bis zum 26. Februar 2009 verlängerte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 61/249 A vom 22. Dezember 2006 und 61/249 B
vom 2. April 2007 sowie Resolution 61/249 C vom 29. Juni 2007 über die Finanzierung der
Mission,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Ju-
ni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festge-
legten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006 und 61/276 vom 29. Juni 2007
sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Integrierten Mission der Vereinten
Nationen in Timor-Leste per 31. März 2008, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen
in Höhe von 61,3 Millionen US-Dollar, was etwa 18 Prozent der gesamten veranlagten Beiträ-
ge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur sechsundsiebzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen
mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge
sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

58 A/62/645 und A/62/753.
59 A/62/796.
60 A/62/781/Add.11.
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8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindestmaß zu be-
schränken;

9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen60 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

10. beschließt, eine P-4-Zeitpersonalstelle für einen Rechtsreferenten und eine P-3-Stelle
für einen Rechtsreferenten zu schaffen;

11. beschließt außerdem, eine P-3-Zeitpersonalstelle für einen Koordinierungsreferenten
zu schaffen;

12. beschließt ferner, die Höherstufung der Stellen zweier Sicherheitsbeamter nicht zu ge-
nehmigen;

13. ersucht den Generalsekretär, die Personalstruktur der Mission, einschließlich der obe-
ren Führungsebene, vor allem im Hinblick auf das Mandat und das Einsatzkonzept der Mission
laufend zu überprüfen und im Rahmen seiner Haushaltsvoranschläge darüber Bericht zu erstat-
ten;

14. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um die Be-
schleunigung des Rekrutierungsverfahrens zu erleichtern und den Stellenbesetzungsgrad in der
Mission zu erhöhen, und im Rahmen des Haushaltsplans für die Mission für den Zeitraum vom
1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010 über die erzielten Ergebnisse Bericht zu erstatten;

15. ersucht den Generalsekretär ferner, für die vollständige Durchführung der einschlägi-
gen Bestimmungen ihrer Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;

16. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicherzustellen,
dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

17. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Senkung der mit der Beschäftigung von
Bediensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu
unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäfti-
gen, entsprechend den Erfordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007
18. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der

Mission im Zeitraum vom 25. August 2006 bis 30. Juni 200761;

Finanzierungsregelungen für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008
19. nimmt außerdem Kenntnis von der Mitteilung des Generalsekretärs über die Finanzie-

rungsregelungen für die Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 200859;
20. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Integrierte Mission der Vereinten Nationen in

Timor-Leste den Betrag von 16.436.500 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission im Zeit-
raum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 zu veranschlagen, zusätzlich zu dem gemäß ihrer Re-
solution 61/249 C bereits für denselben Zeitraum für die Mission veranschlagten Betrag von
160.589.900 Dollar;

Finanzierung der zusätzlich bewilligten Mittel für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 
30. Juni 2008

21. beschließt außerdem, unter Berücksichtigung des gemäß ihrer Resolution 61/249 C
bereits veranlagten Betrags von 160.589.900 Dollar den zusätzlichen Betrag von
16.436.500 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission während des Zeitraums vom 1. Juli
2007 bis 30. Juni 2008 entsprechend den in der Resolution 61/243 der Generalversammlung
vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Re-

61 A/62/645.
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solution 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2007 und
2008 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

22. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 1.439.800 Dollar im Steuer-
ausgleichsfonds, der den für die Mission bewilligten zusätzlichen Einnahmen aus der Personal-
abgabe für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 entspricht, auf ihre Veranlagung
nach Ziffer 21 anzurechnen ist;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009
23. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Mission für den Zeitraum vom 1. Juli 2008

bis 30. Juni 2009 den Betrag von 180.841.100 Dollar zu veranschlagen, der sich zusammen-
setzt aus einem Betrag von 172.842.000 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission, einem
Betrag von 6.973.100 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von
1.026.000 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen;

Finanzierung der bewilligten Mittel für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009
24. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 26. Februar 2009 den Be-

trag von 119.484.292 Dollar entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien
und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für die
Jahre 2008 und 2009 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

25. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige Anteil
der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 4.982.574 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der sich zu-
sammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
4.486.382 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 442.675 Dollar, die für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Ein-
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 53.517 Dollar, die für die Versorgungsbasis der
Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 24 anzurechnen ist;

26. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mis-
sion zu verlängern, den Betrag von 61.356.808 Dollar für den Zeitraum vom 27. Februar bis
30. Juni 2009 entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien und unter Be-
rücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2009 zu
einem monatlichen Satz von 15.070.091 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

27. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 2.558.626 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der sich
zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
2.303.818 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 227.325 Dollar, die für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Ein-
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 27.483 Dollar, die für die Versorgungsbasis der
Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 26 anzurechnen ist;

28. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 39.078.000 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Katego-
rien und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für
das Jahr 2007 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 24 anzurechnen ist;

29. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 39.078.000 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 28 festgelegten Schema auf ihre ausstehen-
den Verpflichtungen anzurechnen ist;

30. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 827.600 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode auf die Gut-
haben aus dem in den Ziffern 28 und 29 genannten Betrag in Höhe von 39.078.000 Dollar an-
zurechnen sind;



III. Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

66

31. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven
Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;

32. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

33. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie in
Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten
zu verwalten sind;

34. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Integrierten Mission der Vereinten Nationen
in Timor-Leste“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 62/259
Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/872, Ziff. 7).

62/259. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea
Die Generalversammlung,
nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mission der

Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea62 und des entsprechenden Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen63,

unter Hinweis auf die Resolution 1312 (2000) des Sicherheitsrats vom 31. Juli 2000, mit der
der Rat die Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea einrichtete, und die späte-
ren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution
1798 (2008) vom 30. Januar 2008, mit der der Rat das Mandat der Mission bis zum 31. Juli
2008 verlängerte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/237 vom 23. Dezember 2000 über die Finanzie-
rung der Mission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 61/248 B
vom 29. Juni 2007,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Ju-
ni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festge-
legten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Mission entrichtet worden
sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006 und 61/276 vom 29. Juni 2007
sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Mission der Vereinten Nationen in
Äthiopien und Eritrea per 30. April 2008, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in
Höhe von 26,5 Millionen US-Dollar, was etwa 2 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge
entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur sechsundsechzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen

62 A/62/560 und Corr.1 und A/62/811.
63 A/62/781/Add.17 und Corr.1.
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mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge
sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindestmaß zu be-
schränken;

9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen63 an und ersucht den Generalsekretär,
ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägigen Be-
stimmungen ihrer Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

12. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu
unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäfti-
gen, entsprechend den Erfordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007
13. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der

Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200764;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009
14. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien

und Eritrea für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 den Betrag von
105.010.000 Dollar zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus einem Betrag von
100.367.400 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission, einem Betrag von 4.047.100 Dollar
für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von 595.500 Dollar für die Ver-
sorgungsbasis der Vereinten Nationen;

Finanzierung der bewilligten Mittel
15. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. bis 31. Juli 2008 den Betrag von

8.750.833 Dollar entsprechend den in der Resolution 61/243 der Generalversammlung vom
22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolu-
tion 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2008 unter
den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

64 A/62/560 und Corr.1.
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16. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 231.307 Dollar im Steueraus-
gleichsfonds für den Zeitraum vom 1. bis 31. Juli 2008, der sich zusammensetzt aus den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 194.983 Dollar, die für die Mission
bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabga-
be in Höhe von 32.408 Dollar, die für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wur-
den, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 3.916 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden,
auf ihre Veranlagung nach Ziffer 15 anzurechnen ist;

17. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mis-
sion zu verlängern, den Betrag von 46.075.167 Dollar, der sich zusammensetzt aus einem Be-
trag von 41.819.750 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission im Zeitraum vom 1. August
bis 31. Dezember 2008, zu einem monatlichen Satz von 8.363.950 Dollar, und einem Betrag
von 4.255.717 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und die Versorgungsbasis
der Vereinten Nationen für den Zeitraum vom 1. August 2008 bis 30. Juni 2009, zu einem mo-
natlichen Satz von 386.883 Dollar, unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen, entsprechend den
in Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in Resolution
61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2008 und 2009;

18. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 1.374.493 Dollar im Steuerausgleichsfonds für den
Zeitraum vom 1. August 2008 bis 30. Juni 2009, der sich zusammensetzt aus den geschätzten
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 974.917 Dollar, die für die Mission bewilligt
wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe
von 356.492 Dollar, die für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie
dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
43.084 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre
Veranlagung nach Ziffer 17 anzurechnen ist;

19. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 18.012.400 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Katego-
rien und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für
das Jahr 2007 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 15 anzurechnen ist;

20. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 18.012.400 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 19 festgelegten Schema auf ihre ausstehen-
den Verpflichtungen anzurechnen ist;

21. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 32.900 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode auf die Gutha-
ben aus dem in den Ziffern 19 und 20 genannten Betrag in Höhe von 18.012.400 Dollar anzu-
rechnen sind;

22. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven
Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;

23. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

24. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie in
Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten
zu verwalten sind;

25. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien
und Eritrea“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.
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RESOLUTION 62/260

Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/873, Ziff. 7).

62/260. Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien
Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Georgien65 und des entsprechenden Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen66,

unter Hinweis auf die Resolution 854 (1993) des Sicherheitsrats vom 6. August 1993, mit
der der Rat die Entsendung eines Vorauskommandos von bis zu zehn Militärbeobachtern der
Vereinten Nationen für einen Zeitraum von drei Monaten und die Eingliederung des Voraus-
kommandos in eine Beobachtermission der Vereinten Nationen billigte, für den Fall, dass der
Rat eine solche Mission offiziell einrichtet,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 858 (1993) des Sicherheitsrats vom 24. August
1993, mit der der Rat die Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien einrichtete,
und die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Beobachtermission verlän-
gerte, zuletzt Resolution 1808 (2008) vom 15. April 2008,

ferner unter Hinweis auf ihren Beschluss 48/475 A vom 23. Dezember 1993 über die Finan-
zierung der Beobachtermission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen und Beschlüs-
se, zuletzt Resolution 61/283 vom 29. Juni 2007,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Ju-
ni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festge-
legten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Beobachtermission mit den erforderlichen Fi-
nanzmitteln auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des
Sicherheitsrats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006 und 61/276 vom 29. Juni 2007
sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Beobachtermission der Vereinten
Nationen in Georgien per 31. März 2008, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in
Höhe von 9,3 Millionen US-Dollar, was etwa 3 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge ent-
spricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur neunundsechzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge voll-
ständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit
Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge si-
cherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
ihre Beiträge für die Beobachtermission vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalsekretär bei
der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere derjenigen
in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

5. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

65 A/62/633 und A/62/680.
66 A/62/781/Add.1.
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6. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

7. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Beobachtermission auf ein Mindest-
maß zu beschränken;

8. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen66 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

9. beschließt, die Personalausstattung des Büros für Allgemeine Dienste für die Beob-
achtermission in der derzeit gemäß ihrer Resolution 61/283 finanzierten Stärke beizubehalten;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägigen Be-
stimmungen ihrer Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Beobachtermission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

12. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu
unternehmen, um in der Beobachtermission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu
beschäftigen, entsprechend den Erfordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007
13. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der

Beobachtermission im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200767;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009
14. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Beobachtermission der Vereinten Nationen in

Georgien für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 den Betrag von 36.084.000 Dol-
lar zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus einem Betrag von 34.484.200 Dollar für die
Aufrechterhaltung der Beobachtermission, einem Betrag von 1.394.600 Dollar für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von 205.200 Dollar für die Versorgungsba-
sis der Vereinten Nationen;

Finanzierung der bewilligten Mittel
15. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli bis 15. Oktober 2008 den Betrag

von 10.524.500 Dollar entsprechend den in der Resolution 61/243 der Generalversammlung
vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Re-
solution 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2008 un-
ter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

16. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 747.804 Dollar im Steueraus-
gleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 703.996 Dollar, die für die Beobachtermission bewilligt wurden, dem jeweiligen
Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 39.083 Dollar, die
für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an
den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 4.725 Dollar, die für die Ver-
sorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 15
anzurechnen ist;

17. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Beob-
achtermission zu verlängern, den Betrag von 25.559.500 Dollar für den Zeitraum vom 16. Ok-
tober 2008 bis 30. Juni 2009 entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien

67 A/62/633.
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und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für die
Jahre 2008 und 2009 zu einem monatlichen Satz von 3.007.000 Dollar unter den Mitgliedstaa-
ten zu veranlagen;

18. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 1.816.096 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der sich
zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
1.709.704 Dollar, die für die Beobachtermission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an
den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 94.917 Dollar, die für den
Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 11.475 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 17 an-
zurechnen ist;

19. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Beobachtermission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von 1.906.700 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Katego-
rien und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für
das Jahr 2007 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 15 anzurechnen ist;

20. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Beobachtermission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 1.906.700 Dollar für die am
30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 19 festgelegten Schema auf ihre
ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

21. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 85.100 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode auf die Gutha-
ben aus dem in den Ziffern 19 und 20 genannten Betrag in Höhe von 1.906.700 Dollar anzu-
rechnen sind;

22. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven
Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;

23. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Beobachtermission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution
1502 (2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

24. bittet um freiwillige Beiträge für die Beobachtermission in Form von Barzahlungen
sowie in Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je
nach Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Ge-
pflogenheiten zu verwalten sind;

25. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen
in Georgien“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/261

Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/874, Ziff. 7).

62/261. Finanzierung der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti
Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Stabilisie-
rungsmission der Vereinten Nationen in Haiti68 und des entsprechenden Berichts des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen69,

68 A/62/631 und A/62/720.
69 A/62/781/Add.6.



III. Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

72

unter Hinweis auf die Resolution 1529 (2004) des Sicherheitsrats vom 29. Februar 2004,
mit der der Rat seine Bereitschaft erklärte, eine Stabilisierungstruppe der Vereinten Nationen
einzurichten, um die Fortsetzung eines friedlichen und verfassungsmäßigen politischen Prozes-
ses und die Aufrechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds in Haiti zu unterstützen,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1542 (2004) des Sicherheitsrats vom 30. April
2004, mit der der Rat die Einrichtung der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in
Haiti für einen Anfangszeitraum von sechs Monaten beschloss, sowie die späteren Resolutio-
nen, mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1780 (2007)
vom 15. Oktober 2007, mit der der Rat das Mandat der Mission bis zum 15. Oktober 2008 ver-
längerte,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 58/315 vom 1. Juli 2004,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/311 vom 18. Juni 2004 über die Finanzierung der Mis-
sion und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 61/284 vom 29. Juni
2007,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Ju-
ni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festge-
legten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006 und 61/276 vom 29. Juni 2007
sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Stabilisierungsmission der Verein-
ten Nationen in Haiti per 31. März 2008, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in
Höhe von 171,5 Millionen US-Dollar, was etwa 10 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge
entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur dreiundsechzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge voll-
ständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit
Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge si-
cherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
der Ausrüstung in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) Gebrauch
zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;

9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
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Haushaltsfragen69 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

10. beschließt, die Höherstufung und Verlegung einer P-5-Stelle von der Sektion Zivilan-
gelegenheiten zu dem Büro des Leitenden Stellvertretenden Sonderbeauftragten des Generalse-
kretärs zu genehmigen;

11. beschließt außerdem, die Schaffung von vierzehn befristeten nationalen Stellen des
Allgemeinen Dienstes für Fahrer zu genehmigen;

12. ersucht den Generalsekretär, alles daranzusetzen, dass die Mission die Flugsicher-
heitsstandards der Vereinten Nationen einhält, insbesondere in Bezug auf meteorologische In-
formationen und Brandbekämpfungsausrüstung;

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Koordinierung zwischen der Mission, dem
Landesteam der Vereinten Nationen und anderen Institutionen der Vereinten Nationen zu stär-
ken, so auch bei der Bekämpfung der tieferen Ursachen unerwarteter Notsituationen wie der
von der jüngsten Nahrungsmittelkrise in Haiti ausgelösten Unruhen;

14. ersucht den Generalsekretär ferner, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um in
Bezug auf den hohen Anteil unbesetzter Stellen für nationale Bedienstete dringend Abhilfe zu
schaffen;

15. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 bis zu 2 Millionen US-
Dollar für Projekte mit rascher Wirkung zu veranschlagen;

16. beschließt außerdem, dass Projekte mit rascher Wirkung von der Mission in Einklang
mit den in Resolution 61/276 genannten Erfordernissen durchzuführen sind, und ersucht den
Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten;

17. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägigen Be-
stimmungen ihrer Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;

18. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

19. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu
unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäfti-
gen, entsprechend den Erfordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007
20. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der

Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200770;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009
21. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Stabilisierungsmission der Vereinten Natio-

nen in Haiti für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 den Betrag von
601.580.100 Dollar zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus einem Betrag von
574.916.500 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission, einem Betrag von 23.243.500 Dol-
lar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von 3.420.100 Dollar für die
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen;

Finanzierung der bewilligten Mittel
22. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli bis 15. Oktober 2008 den Betrag

von 175.460.862 Dollar entsprechend den in der Resolution 61/243 der Generalversammlung
vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Re-
solution 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2008 un-
ter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

70 A/62/631.
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23. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 4.557.495 Dollar im Steuer-
ausgleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 3.827.308 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen An-
teil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 651.379 Dollar, die für
den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 78.808 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 22 an-
zurechnen ist;

24. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mis-
sion zu verlängern, den Betrag von 426.119.238 Dollar für den Zeitraum vom 16. Oktober 2008
bis 30. Juni 2009 entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien und unter
Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2008
und 2009 zu einem monatlichen Satz von 50.131.675 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu ver-
anlagen;

25. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 11.068.205 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der
sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
9.294.892 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 1.581.921 Dollar, die für den Friedenssi-
cherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 191.392 Dollar, die für die Versorgungsbasis
der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 24 anzurechnen ist;

26. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 39.781.200 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Katego-
rien und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für
das Jahr 2007 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 22 anzurechnen ist;

27. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 39.781.200 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 26 festgelegten Schema auf ihre ausstehen-
den Verpflichtungen anzurechnen ist;

28. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 85.200 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode auf die Gutha-
ben aus dem in den Ziffern 26 und 27 genannten Betrag von 39.781.200 Dollar anzurechnen
sind;

29. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven
Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;

30. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

31. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie in
Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten
zu verwalten sind;

32. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Stabilisierungsmission der Vereinten Natio-
nen in Haiti“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/262

Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/875, Ziff. 7).
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62/262. Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Ko-
sovo

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Übergangs-
verwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo71, der Mitteilung des Generalsekretärs
über die Finanzierungsregelungen für die Mission72 und des entsprechenden Berichts des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen73, des Berichts des Amtes für inter-
ne Aufsichtsdienste über die umfassende Prüfung der Mandatsumsetzung der Mission74 und der
mündlichen Erklärung des Beauftragten des Generalsekretärs zur Übermittlung seiner diesbe-
züglichen Anmerkungen75,

unter Hinweis auf die Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats vom 10. Juni 1999 über
die Einrichtung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 53/241 vom 28. Juli 1999 über die Finanzierung
der Mission und auf ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 61/285
vom 29. Juni 2007,

im Bewusstsein des komplexen Charakters der Mission,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Ju-
ni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festge-
legten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach der entsprechenden Resolution des Sicherheitsrats
nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006 und 61/276 vom 29. Juni 2007
sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Übergangsverwaltungsmission der
Vereinten Nationen im Kosovo per 30. April 2008, namentlich von den noch ausstehenden Bei-
trägen in Höhe von 48,9 Millionen US-Dollar, was etwa 2 Prozent der gesamten veranlagten
Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur sechsundneunzig Mitgliedstaaten ihre
Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere
diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehen-
den Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

71 A/62/610 und A/62/687.
72 A/62/801.
73 A/62/781/Add.18.
74 A/62/807.
75 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Fifth Committee, 49. Sitzung
(A/C.5/62/SR.49), und Korrigendum.
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6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
der Ausrüstung in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) Gebrauch
zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;

9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen73 an und ersucht den Generalsekretär,
ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägigen Be-
stimmungen ihrer Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

12. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu
unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäfti-
gen, entsprechend den Erfordernissen der Mission;

13. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste über die um-
fassende Prüfung der Mandatsumsetzung der Mission74 und von der mündlichen Erklärung des
Beauftragten des Generalsekretärs zur Übermittlung seiner diesbezüglichen Anmerkungen75;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007
14. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushalts-

vollzug der Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200776;

Finanzierungsregelungen für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008
15. nimmt ferner Kenntnis von der Mitteilung des Generalsekretärs über die Finanzie-

rungsregelungen für die Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 200872;

16. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Übergangsverwaltungsmission der Vereinten
Nationen im Kosovo zusätzlich zu dem gemäß Resolution 61/285 bereits veranschlagten Be-
trag von 220.897.200 Dollar für die Mission für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni
2008 den Betrag von 9.799.600 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission während dessel-
ben Zeitraums zu veranschlagen;

Finanzierung der zusätzlich bewilligten Mittel für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 
30. Juni 2008

17. beschließt außerdem, unter Berücksichtigung des von der Generalversammlung in ih-
rer Resolution 61/285 bereits veranlagten Betrags von 220.897.200 Dollar für die Aufrechter-
haltung der Mission während des Zeitraums vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 den zusätzli-
chen Betrag von 9.799.600 Dollar entsprechend den in Resolution 61/243 der Generalver-
sammlung vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des
in ihrer Resolution 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für die Jah-
re 2007 und 2008 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

18. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 823.800 Dollar
für die Finanzperiode vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 der Veranlagung der Mitgliedstaaten
nach Ziffer 17 hinzuzurechnen sind;

76 A/62/610.
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Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009

19. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Mission für den Zeitraum vom 1. Juli 2008
bis 30. Juni 2009 den Betrag von 207.203.100 Dollar zu veranschlagen, der sich zusammen-
setzt aus einem Betrag von 198.012.000 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission, einem
Betrag von 8.012.200 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von
1.178.900 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen;

Finanzierung der bewilligten Mittel

20. beschließt außerdem, den Betrag von 207.203.100 Dollar entsprechend den in Reso-
lution 61/243 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237
festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2008 und 2009 unter den Mitgliedstaaten zu ver-
anlagen;

21. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige Anteil
der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 16.141.400 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der sich
zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
15.278.400 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 769.900 Dollar, die für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 93.100 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 20 an-
zurechnen ist;

22. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln
und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 13.465.200 Dollar für die am 30. Juni 2007
abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien
und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für das
Jahr 2007 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 20 anzurechnen ist;

23. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen
gegenüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 13.465.200 Dollar für die
am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 22 festgelegten Schema auf ih-
re ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

24. beschließt ferner, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 171.300 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode auf die Guthaben
aus dem in den Ziffern 22 und 23 genannten Betrag von 13.465.200 Dollar anzurechnen sind;

25. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven
Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;

26. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

27. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie in
Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten
zu verwalten sind;

28. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten
Nationen im Kosovo“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

RESOLUTION 62/263

Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/876, Ziff. 7).
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62/263. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Liberia
Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mission der
Vereinten Nationen in Liberia77 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen78,

unter Hinweis auf die Resolution 1497 (2003) des Sicherheitsrats vom 1. August 2003, mit
der der Rat seine Bereitschaft erklärte, eine Stabilisierungstruppe der Vereinten Nationen ein-
zurichten, die die Übergangsregierung unterstützen und bei der Durchführung eines umfassen-
den Friedensabkommens in Liberia behilflich sein soll,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1509 (2003) des Sicherheitsrats vom 19. September
2003, mit der der Rat die Einrichtung der Mission der Vereinten Nationen in Liberia für einen
Zeitraum von zwölf Monaten beschloss, sowie die späteren Resolutionen, mit denen der Rat
das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1777 (2007) vom 20. September 2007,
mit der der Rat das Mandat der Mission bis zum 30. September 2008 verlängerte,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 58/315 vom 1. Juli 2004,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/261 A vom 23. Dezember 2003 über die Finanzierung
der Mission und auf ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 61/286
vom 29. Juni 2007,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Ju-
ni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festge-
legten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Mission entrichtet worden
sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, die Missionsleiterin zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006 und 61/276 vom 29. Juni 2007
sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Mission der Vereinten Nationen in
Liberia per 30. April 2008, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von
71 Millionen US-Dollar, was etwa 2 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, ver-
merkt mit Besorgnis, dass nur fünfundsechzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig ent-
richtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitrags-
rückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustel-
len;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

77 A/62/648 und A/62/764.
78 A/62/781/Add.10.
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6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
der Ausrüstung in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) Gebrauch
zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;

9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen78 an und ersucht den Generalsekretär,
ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. erinnert an Ziffer 13 ihrer Resolution 60/121 B vom 30. Juni 2006 und ersucht den
Generalsekretär in Anbetracht dessen, wie wichtig es ist, die Koordinierung und Zusammenar-
beit mit den Organisationen und Programmen der Vereinten Nationen sicherzustellen, erneut,
der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung im Rahmen seines Haushaltsan-
trags über die Fortschritte bei der Ausarbeitung eines Rahmens für die Zusammenarbeit und ei-
nes integrierten Arbeitsplans Bericht zu erstatten;

11. ersucht den Generalsekretär, die Personalstruktur der Mission und die damit verbun-
denen Kosten zu überprüfen und im Rahmen seines nächsten Haushaltsvoranschlags darüber
Bericht zu erstatten;

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, für die vollständige Durchführung der ein-
schlägigen Bestimmungen ihrer Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;

13. ersucht den Generalsekretär ferner, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicherzu-
stellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

14. ersucht den Generalsekretär, sich zur Senkung der mit der Beschäftigung von Bedien-
steten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin zu bemühen, in der Mis-
sion Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Erfor-
dernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007
15. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der

Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200779;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009
16. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Mission der Vereinten Nationen in Liberia für

den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 den Betrag von 631.689.100 Dollar zu veran-
schlagen, der sich zusammensetzt aus einem Betrag von 603.708.000 Dollar für die Aufrecht-
erhaltung der Mission, einem Betrag von 24.392.000 Dollar für den Friedenssicherungs-Son-
derhaushalt und einem Betrag von 3.589.100 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten
Nationen;

Finanzierung der bewilligten Mittel
17. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2008 den Betrag

von 157.922.278 Dollar entsprechend den in der Resolution 61/243 der Generalversammlung
vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Re-
solution 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2008 un-
ter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

18. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 3.567.150 Dollar im Steuer-
ausgleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalab-

79 A/62/648.
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gabe in Höhe von 2.910.325 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen An-
teil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 585.925 Dollar, die für
den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 70.900 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 17 an-
zurechnen ist;

19. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mis-
sion zu verlängern, den Betrag von 473.766.822 Dollar für den Zeitraum vom 1. Oktober 2008
bis 30. Juni 2009 entsprechend den in ihrer Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien und
unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für die
Jahre 2008 und 2009 zu einem monatlichen Satz von 52.640.758 Dollar unter den Mitgliedstaa-
ten zu veranlagen;

20. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 10.701.450 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der
sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
8.730.975 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 1.757.775 Dollar, die für den Friedenssi-
cherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Ein-
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 212.700 Dollar, die für die Versorgungsbasis der
Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 19 anzurechnen ist;

21. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 84.508.500 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Katego-
rien und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für
das Jahr 2007 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 17 anzurechnen ist;

22. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 84.508.500 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 21 festgelegten Schema auf ihre ausstehen-
den Verpflichtungen anzurechnen ist;

23. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 758.400 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode den Guthaben
aus dem in den Ziffern 21 und 22 genannten Betrag von 84.508.500 Dollar hinzuzurechnen
sind;

24. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven
Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;

25. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

26. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie in
Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten
zu verwalten sind;

27. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Liberia“
in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/264
Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/877, Ziff. 7).
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62/264. Finanzierung der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppen-
entflechtung

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Beobachter-
truppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung80 und des entsprechenden Berichts
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen81,

unter Hinweis auf die Resolution 350 (1974) des Sicherheitsrats vom 31. Mai 1974 betref-
fend die Einrichtung der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflech-
tung sowie die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Truppe verlängerte,
zuletzt Resolution 1788 (2007) vom 14. Dezember 2007,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 3211 B (XXIX) vom 29. November 1974 über die
Finanzierung der Noteinsatztruppe der Vereinten Nationen und der Beobachtertruppe der Ver-
einten Nationen für die Truppenentflechtung und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen,
zuletzt Resolution 61/287 vom 29. Juni 2007,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Ju-
ni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festge-
legten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Truppe mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006 und 61/276 vom 29. Juni 2007
sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Beobachtertruppe der Vereinten
Nationen für die Truppenentflechtung per 31. März 2008, namentlich von den noch ausstehen-
den Beiträgen in Höhe von 15 Millionen US-Dollar, was etwa 1 Prozent der gesamten veran-
lagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur neunundvierzig Mitgliedstaaten
ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbeson-
dere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausste-
henden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
ihre Beiträge für die Truppe vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

80 A/62/562 und A/62/719 und Corr.1.
81 A/62/781/Add.7 und Corr.1.
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8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
der Ausrüstung in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) Gebrauch
zu machen, um die Beschaffungskosten für die Truppe auf ein Mindestmaß zu beschränken;

9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen81 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

10. nimmt Kenntnis von Ziffer 30 des Berichts des Beratenden Ausschusses;

11. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägigen Be-
stimmungen ihrer Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Truppe so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

13. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu
unternehmen, um in der Truppe Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäfti-
gen, entsprechend den Erfordernissen der Truppe;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

14. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Truppe im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200782;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009

15. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für
die Truppenentflechtung für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 den Betrag von
47.859.100 Dollar zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus einem Betrag von
45.726.000 Dollar für die Aufrechterhaltung der Truppe, einem Betrag von 1.859.500 Dollar
für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von 273.600 Dollar für die Ver-
sorgungsbasis der Vereinten Nationen;

Finanzierung der bewilligten Mittel

16. beschließt außerdem, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat
der Truppe zu verlängern, den Betrag von 47.859.100 Dollar entsprechend den in Resolution
61/243 der Generalversammlung vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter
Berücksichtigung des in ihrer Resolution 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Bei-
tragsschlüssels für die Jahre 2008 und 2009 zu einem monatlichen Satz von 3.988.258 Dollar
unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

17. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 1.448.000 Dollar im Steuer-
ausgleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 1.247.700 Dollar, die für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 für
die Truppe bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der
Personalabgabe in Höhe von 178.700 Dollar, die für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt
bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Perso-
nalabgabe in Höhe von 21.600 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen be-
willigt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 16 anzurechnen ist;

18. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Truppe erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln
und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 2.728.700 Dollar für die am 30. Juni 2007 ab-
gelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien und

82 A/62/562.
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unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr
2007 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 16 anzurechnen ist;

19. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen
gegenüber der Truppe nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 2.728.700 Dollar für die am
30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 18 festgelegten Schema auf ihre
ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

20. beschließt ferner, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalabgabe in Hö-
he von 72.600 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode den Guthaben aus
dem in den Ziffern 18 und 19 genannten Betrag von 2.728.700 Dollar hinzuzurechnen sind;

21. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven
Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;

22. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Truppe beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des
Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

23. bittet um freiwillige Beiträge für die Truppe in Form von Barzahlungen sowie in Form
von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf ent-
sprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu
verwalten sind;

24. beschließt, unter dem Punkt „Finanzierung der Friedenssicherungstruppen der Verein-
ten Nationen im Nahen Osten“ den Unterpunkt „Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für
die Truppenentflechtung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 62/265

Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, in einer aufgezeichneten Abstimmung
mit 142 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/878, Ziff. 14)83.

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argen-
tinien, Armenien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Benin, Bolivien, Bos-
nien und Herzegowina, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa
Rica, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, In-
donesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien,
Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marok-
ko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Ne-
pal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Sambia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sim-
babwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ugan-
da, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zy-
pern.

Dagegen: Israel, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Australien.

83 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von Antigua und Bar-
buda (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chi-
nas).
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62/265. Finanzierung der Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libanon84, des Berichts des Generalsekretärs über die umfas-
sende Überprüfung der Strategischen Planungszelle85 und des entsprechenden Berichts des Be-
ratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen86,

unter Hinweis auf die Resolution 425 (1978) des Sicherheitsrats vom 19. März 1978 betref-
fend die Einrichtung der Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon und die späteren
Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Truppe verlängerte, zuletzt Resolution 1773
(2007) vom 24. August 2007, mit der der Rat das Mandat der Truppe bis zum 31. August 2008
verlängerte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution S-8/2 vom 21. April 1978 über die Finanzierung
der Truppe sowie auf ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 61/250 C
vom 29. Juni 2007,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 51/233 vom 13. Juni 1997, 52/237 vom 26. Juni 1998,
53/227 vom 8. Juni 1999, 54/267 vom 15. Juni 2000, 55/180 A vom 19. Dezember 2000,
55/180 B vom 14. Juni 2001, 56/214 A vom 21. Dezember 2001, 56/214 B vom 27. Juni 2002,
57/325 vom 18. Juni 2003, 58/307 vom 18. Juni 2004, 59/307 vom 22. Juni 2005, 60/278 vom
30. Juni 2006, 61/250 A vom 22. Dezember 2006, 61/250 B vom 2. April 2007 und 61/250 C,

sowie in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der
Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Truppe entrichtet worden
sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Truppe mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Leiter der Interimstruppe der Vereinten Nationen in
Libanon zu beauftragen, künftige Haushaltsvoranschläge im vollen Einklang mit den Bestim-
mungen der Resolutionen der Generalversammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom
30. Juni 2006 und 61/276 vom 29. Juni 2007 sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszu-
arbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Truppe per 31. März 2008, na-
mentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 144,9 Millionen US-Dollar, was
etwa 3 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur
vierundsiebzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle an-
deren Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf,
die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
ihre Beiträge für die Truppe vollständig entrichtet werden;

4. verleiht ihrer tiefen Besorgnis darüber Ausdruck, dass Israel die Resolutionen der Ge-
neralversammlung 51/233, 52/237, 53/227, 54/267, 55/180 A, 55/180 B, 56/214 A, 56/214 B,
57/325, 58/307, 59/307, 60/278, 61/250 A, 61/250 B und 61/250 C nicht befolgt hat;

84 A/62/632 und A/62/751.
85 A/62/744.
86 A/62/781/Add.5.
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5. betont abermals, dass Israel die Resolutionen der Generalversammlung 51/233,
52/237, 53/227, 54/267, 55/180 A, 55/180 B, 56/214 A, 56/214 B, 57/325, 58/307, 59/307,
60/278, 61/250 A, 61/250 B und 61/250 C genauestens befolgen soll;

6. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

7. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

8. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

9. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

10. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
der Ausrüstung in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) Gebrauch
zu machen, um die Beschaffungskosten für die Truppe auf ein Mindestmaß zu beschränken;

11. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen86 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

12. nimmt Kenntnis von Ziffer 38 des Berichts des Beratenden Ausschusses;
13. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägigen Be-

stimmungen ihrer Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;
14. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-

zustellen, dass die Truppe so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;
15. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-

diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu
unternehmen, um in der Truppe Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäfti-
gen, entsprechend den Erfordernissen der Truppe;

16. nimmt davon Kenntnis, dass laut dem Bericht des Beratenden Ausschusses für den
Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 erhebliche Minderausgaben prognostiziert werden,
und ersucht den Generalsekretär, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die Haushaltsprogno-
sen für die Truppe verbessert werden, ohne die den Friedenssicherungseinsätzen eigene Unbe-
rechenbarkeit außer Acht zu lassen;

17. verweist auf Abschnitt XXI Ziffer 1 der Resolution 61/276 und begrüßt die Zusam-
menarbeit zwischen den Missionen in der Region und die diesbezüglichen Anstrengungen des
Generalsekretärs;

18. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem hohen Anteil unbesetzter Stellen für interna-
tionale und nationale Bedienstete der Truppe und beschließt, einen Vakanzen-Faktor von
14 Prozent für internationale Bedienstete und von 15 Prozent für nationale Bedienstete anzu-
wenden;

19. nimmt Kenntnis von den Ziffern 16 und 17 des Berichts des Beratenden Ausschusses
und beschließt, für verzögerte Entsendung einen Faktor von 8 Prozent auf die Kostenvoran-
schläge für Militärkontingente anzuwenden;

20. ersucht den Generalsekretär, die Erfordernisse der Truppe laufend zu überprüfen und
im Rahmen künftiger Haushaltsvoranschläge darüber Bericht zu erstatten;

21. ersucht den Generalsekretär erneut, das Erforderliche zu veranlassen, um sicherzu-
stellen, dass Ziffer 8 ihrer Resolution 51/233, Ziffer 5 ihrer Resolution 52/237, Ziffer 11 ihrer
Resolution 53/227, Ziffer 14 ihrer Resolution 54/267, Ziffer 14 ihrer Resolution 55/180 A, Zif-
fer 15 ihrer Resolution 55/180 B, Ziffer 13 ihrer Resolution 56/214 A, Ziffer 13 ihrer Resolu-
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tion 56/214 B, Ziffer 14 ihrer Resolution 57/325, Ziffer 13 ihrer Resolution 58/307, Ziffer 13
ihrer Resolution 59/307, Ziffer 17 ihrer Resolution 60/278, Ziffer 21 ihrer Resolution 61/250
A, Ziffer 20 ihrer Resolution 61/250 B und Ziffer 20 ihrer Resolution 61/250 C vollständig
durchgeführt werden, betont abermals, dass Israel den auf den Vorfall vom 18. April 1996 in
Kana zurückzuführenden Betrag von 1.117.005 Dollar zu zahlen hat, und ersucht den General-
sekretär, der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über diese Angelegen-
heit Bericht zu erstatten;

22. beschließt, im Büro für politische und zivile Angelegenheiten die Stelle eines Leiters
der Gemeinsamen Zelle für Auftragsauswertung (P-5) und die Stelle eines Beigeordneten Poli-
tischen Referenten (P-2) zu bewilligen;

23. beschließt außerdem, eine D-2-Stelle für die Leitung der Strategischen Planungszelle
und eine Stelle des Allgemeinen Dienstes beizubehalten;

24. beschließt ferner, das Zieldatum für die Auflösung der Strategischen Planungszelle
spätestens für den 30. Juni 2010 festzusetzen;

25. ersucht den Generalsekretär, zu bewerten, ob die in ihrer Resolution 62/250 vom
20. Juni 2008 bewilligte Stärkung des Büros für militärische Angelegenheiten dazu geführt hat,
dass ausreichende Kapazitäten und Voraussetzungen für die Einhaltung des genannten Zielda-
tums für die Auflösung der Strategischen Planungszelle vorhanden sind, und im Rahmen des in
Resolution 62/250 angeforderten umfassenden Berichts darüber Bericht zu erstatten;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

26. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der
Truppe im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200787;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009

27. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Interimstruppe der Vereinten Nationen in Li-
banon für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 den Betrag von 680.932.600 Dollar
zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus einem Betrag von 650.755.600 Dollar für die
Aufrechterhaltung der Truppe, einem Betrag von 26.306.200 Dollar für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von 3.870.800 Dollar für die Versorgungsbasis der
Vereinten Nationen;

Finanzierung der bewilligten Mittel

28. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. August 2008 den Betrag
von 113.488.767 Dollar entsprechend den in der Resolution 61/243 der Generalversammlung
vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Re-
solution 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2008 un-
ter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

29. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 2.312.883 Dollar im Steuer-
ausgleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 1.840.633 Dollar, die für die Truppe bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil
an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 421.267 Dollar, die für den
Friedenssicherungs- Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 50.983 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 28 an-
zurechnen ist;

30. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Trup-
pe zu verlängern, den Betrag von 567.443.833 Dollar für den Zeitraum vom 1. September 2008
bis 30. Juni 2009 entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien und unter
Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2008

87 A/62/632.
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und 2009 zu einem monatlichen Satz von 56.744.383 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu ver-
anlagen;

31. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 11.564.417 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der
sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
9.203.167 Dollar, die für die Truppe bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 2.106.333 Dollar, die für den Friedenssi-
cherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 254.917 Dollar, die für die Versorgungsbasis
der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 30 anzurechnen ist;

32. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Truppe erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 8.252.700 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Katego-
rien und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für
das Jahr 2007 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 28 anzurechnen ist;

33. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Truppe nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmit-
teln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 8.252.700 Dollar für die am 30. Juni 2007
abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 32 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden
Verpflichtungen anzurechnen ist;

34. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 370.300 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode auf die Gut-
haben aus dem in den Ziffern 32 und 33 genannten Betrag von 8.252.700 Dollar anzurechnen
sind;

35. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven
Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;

36. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Truppe beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des
Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

37. bittet um freiwillige Beiträge für die Truppe in Form von Barzahlungen sowie in Form
von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf ent-
sprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu
verwalten sind;

38. beschließt, unter dem Punkt „Finanzierung der Friedenssicherungstruppen der Verein-
ten Nationen im Nahen Osten“ den Unterpunkt „Interimstruppe der Vereinten Nationen in Li-
banon“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/266

Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/879, Ziff. 6).

62/266. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mission der
Vereinten Nationen in Sierra Leone88 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen89,

88 A/62/756.
89 A/62/781/Add.4.
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eingedenk der Resolution 1270 (1999) des Sicherheitsrats vom 22. Oktober 1999, mit der
der Rat die Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone einrichtete, sowie der späteren Re-
solutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission änderte und verlängerte, zuletzt Resolu-
tion 1610 (2005) vom 30. Juni 2005, mit der der Rat das Mandat der Mission letztmalig um ei-
nen Zeitraum von sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2005 verlängerte,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/29 vom 20. November 1998 über die Finanzierung der
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Sierra Leone und ihre späteren Resolutionen
über die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone, zuletzt Resolution
61/288 vom 29. Juni 2007,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Ju-
ni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festge-
legten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Mission entrichtet worden
sind,

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Beobachtermission der Vereinten
Nationen in Sierra Leone und der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone per 31. März
2008, einschließlich der Guthaben in Höhe von 89,5 Millionen US-Dollar;

2. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen89 an und ersucht den Generalsekretär,
ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

Verfügung über die Vermögenswerte der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone
3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Finanzierung der

Mission88;
4. legt den Mitgliedstaaten, denen Guthaben aus den Konten abgeschlossener Friedens-

sicherungsmissionen zustehen, nahe, diese Guthaben auf Konten zu übertragen, die noch aus-
stehende Pflichtbeiträge des betreffenden Mitgliedstaats ausweisen;

5. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sierra
Leone“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/267
Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/880, Ziff. 8).

62/267. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sudan
Die Generalversammlung,
nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mission der

Vereinten Nationen in Sudan90 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen91,

unter Hinweis auf die Resolution 1590 (2005) des Sicherheitsrats vom 24. März 2005, mit
der der Rat die Mission der Vereinten Nationen in Sudan für einen Anfangszeitraum von sechs
Monaten ab dem 24. März 2005 einrichtete, und die späteren Resolutionen, mit denen der Rat
das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1812 (2008) vom 30. April 2008, mit
der der Rat das Mandat der Mission bis zum 30. April 2009 verlängerte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 59/292 vom 21. April 2005 über die Finanzierung
der Mission und auf ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 61/289
vom 29. Juni 2007,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 58/315 vom 1. Juli 2004,

90 A/62/749 und A/62/785 und Corr.1.
91 A/62/781/Add.16.
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in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Ju-
ni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festge-
legten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds zur Unter-
stützung des Friedensprozesses in Sudan entrichtet worden sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006 und 61/276 vom 29. Juni 2007
sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Mission der Vereinten Nationen in
Sudan per 30. April 2008, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von
167,3 Millionen US-Dollar, was etwa 5 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht,
vermerkt mit Besorgnis, dass nur dreißig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet
haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückstän-
den, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindestmaß zu be-
schränken;

9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen91 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzu-
stellen;

10. bekräftigt Abschnitt XX der Resolution 61/276 und legt dem Generalsekretär nahe,
die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene und zwischen den Missionen nach Möglichkeit zu
verstärken, um bei dem Einsatz der Ressourcen der Organisation und bei der Erfüllung der
Mandate der Missionen mehr Synergien zu schaffen, wobei zu bedenken ist, dass die einzelnen
Missionen selbst für die Aufstellung und Ausführung ihrer Haushaltspläne, die Kontrolle ihres
Materials und die Steuerung ihrer logistischen Operationen verantwortlich sind;

11. bekräftigt außerdem Ziffer 32 ihrer Resolution 62/232 vom 22. Dezember 2007;

12. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass künftige Haushaltsanträge genü-
gend Angaben, Erklärungen und Begründungen für die zur Deckung der operativen Kosten be-
antragten Mittel enthalten, damit die Mitgliedstaaten fundierte Entscheidungen treffen können;
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13. beschließt, entsprechend dem Vorschlag des Generalsekretärs in Ziffer 101 seines
Berichts92 20 der 28 Stellen für Freiwillige der Vereinten Nationen für die Verwaltung von Ver-
mögensgegenständen zu bewilligen;

14. nimmt Kenntnis von den Ziffern 45 und 50 des Berichts des Beratenden Ausschusses;
15. ersucht den Generalsekretär, in seinen nächsten Übersichtsbericht Angaben über die

Umweltpolitik, die Leitlinien und die Pilotstudie aufzunehmen, die in Ziffer 174 des Berichts
des Generalsekretärs92 genannt sind;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, für die vollständige Durchführung der ein-
schlägigen Bestimmungen ihrer Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;

17. ersucht den Generalsekretär ferner, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicherzu-
stellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

18. ersucht den Generalsekretär, sich zur Senkung der mit der Beschäftigung von Bedien-
steten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin zu bemühen, in der Mis-
sion Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Erfor-
dernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007
19. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der

Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200793;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009
20. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Mission der Vereinten Nationen in Sudan für

den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 den Betrag von 858.771.200 Dollar zu veran-
schlagen, der sich zusammensetzt aus einem Betrag von 820.720.600 Dollar für die Aufrecht-
erhaltung der Mission, einem Betrag von 33.169.900 Dollar für den Friedenssicherungs-Son-
derhaushalt und einem Betrag von 4.880.700 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten
Nationen;

Finanzierung der bewilligten Mittel
21. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. April 2009 den Betrag

von 715.642.666 Dollar entsprechend den in der Resolution 61/243 der Generalversammlung
vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Re-
solution 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2008 un-
ter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

22. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 18.685.833 Dollar im Steuer-
ausgleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 15.708.583 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen An-
teil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 2.655.917 Dollar, die
für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an
den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 321.333 Dollar, die für die
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer
21 anzurechnen ist;

23. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mis-
sion zu verlängern, den Betrag von 143.128.534 Dollar für den Zeitraum vom 1. Mai bis 30. Ju-
ni 2009 entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien und unter Berück-
sichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2008 und
2009 zu einem monatlichen Satz von 71.564.267 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranla-
gen;

24. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 3.737.167 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der sich

92 A/62/785 und Corr.1.
93 A/62/749.
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zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
3.141.717 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 531.183 Dollar, die für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 64.267 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Ver-
einten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 23 anzurechnen ist;

25. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 159.505.000 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Katego-
rien und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für
das Jahr 2007 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 21 anzurechnen ist;

26. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 159.505.000 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 25 festgelegten Schema auf ihre ausstehen-
den Verpflichtungen anzurechnen ist;

27. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 1.662.100 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode auf die Gut-
haben aus dem in den Ziffern 25 und 26 genannten Betrag von 159.505.000 Dollar anzurechnen
sind;

28. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven
Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;

29. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

30. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie in
Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten
zu verwalten sind;

31. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sudan“ in
die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/268

Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/881, Ziff. 7).

62/268. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in West-
sahara

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mission der
Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara94, des entsprechenden Berichts des Be-
ratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen95, der Mitteilung des Generalse-
kretärs über die Finanzierungsregelungen für die Mission96 und der mündlichen Erklärung der
Vorsitzenden des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen97,

94 A/62/611 und A/62/679.
95 A/62/781/Add.3.
96 A/62/817.
97 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Fifth Committee, 40. Sitzung
(A/C.5/62/SR.40) und Korrigendum.
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unter Hinweis auf die Resolution 690 (1991) des Sicherheitsrats vom 29. April 1991, mit
der der Rat die Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara einrichtete,
und die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt
Resolution 1813 (2008) vom 30. April 2008, mit der der Rat das Mandat der Mission bis zum
30. April 2009 verlängerte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 45/266 vom 17. Mai 1991 über die Finanzierung
der Mission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen und Beschlüsse, zuletzt Resolu-
tion 61/290 vom 29. Juni 2007,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Ju-
ni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festge-
legten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Mission entrichtet worden
sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln
auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicherheits-
rats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär erneut, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haus-
haltsvoranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der General-
versammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006 und 61/276 vom 29. Juni
2007 sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Mission der Vereinten Nationen
für das Referendum in Westsahara per 31. März 2008, namentlich von den noch ausstehenden
Beiträgen in Höhe von 46,8 Millionen US-Dollar, was etwa 7 Prozent der gesamten veranlag-
ten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur achtundsechzig Mitgliedstaaten ihre
veranlagten Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, ins-
besondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch
ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkeiten,
insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalse-
kretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hinblick
auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behandeln
sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Ressour-
cen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindestmaß zu be-
schränken;

9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen95 und in der mündlichen Erklärung der Vorsitzenden des Beratenden Aus-
schusses97 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. beschließt, die Stelle des Felddienstes in der Gruppe Archiv nicht zu bewilligen;
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11. beschließt, die nationale Stelle des Allgemeinen Dienstes in der Gruppe Archiv ein
Jahr lang aus Mitteln für Zeitpersonal (außer für Konferenzdienste) zu finanzieren, und ersucht
den Generalsekretär, die Beibehaltung der Stelle im Rahmen des nächsten Haushaltsantrags er-
neut zu begründen;

12. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägigen Be-
stimmungen ihrer Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicher-
zustellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

14. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu
unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäfti-
gen, entsprechend den Erfordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007
15. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug der

Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 200798;

Finanzierungsregelungen für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008
16. nimmt außerdem Kenntnis von der Mitteilung des Generalsekretärs über die Finanzie-

rungsregelungen für die Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 200896;

17. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Mission der Vereinten Nationen für das Re-
ferendum in Westsahara zusätzlich zu dem gemäß Resolution 61/290 bereits veranschlagten
Betrag von 46.471.700 Dollar für die Mission für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni
2008 den Betrag von 1.754.200 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission während dessel-
ben Zeitraums zu veranschlagen;

Finanzierung der zusätzlich bewilligten Mittel für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 
30. Juni 2008

18. beschließt außerdem, unter Berücksichtigung des gemäß Resolution 61/290 bereits
veranlagten Betrags von 46.471.700 Dollar den zusätzlichen Betrag von 1.754.200 Dollar für
die Aufrechterhaltung der Mission während des Zeitraums vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008
entsprechend den in Resolution 61/243 der Generalversammlung vom 22. Dezember 2006 ak-
tualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 61/237 vom 22. De-
zember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2007 und 2008 unter den Mitglied-
staaten zu veranlagen;

19. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 235.000 Dollar
für die Finanzperiode vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 der Veranlagung der Mitgliedstaaten
nach Ziffer 18 hinzuzurechnen sind;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009
20. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Mission für den Zeitraum vom 1. Juli 2008

bis 30. Juni 2009 den Betrag von 47.702.500 Dollar zu veranschlagen, der sich zusammensetzt
aus einem Betrag von 45.600.800 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission, einem Betrag
von 1.832.100 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von
269.600 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen;

Finanzierung der bewilligten Mittel für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009
21. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. April 2009 den Betrag

von 39.752.080 Dollar entsprechend den in der Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien
und unter Berücksichtigung des in der Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für
die Jahre 2008 und 2009 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

98 A/62/611.
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22. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige Anteil
der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 1.909.500 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der sich zu-
sammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
1.745.080 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 146.670 Dollar, die für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 17.750 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Ver-
einten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 21 anzurechnen ist;

23. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mis-
sion zu verlängern, den Betrag von 7.950.420 Dollar für den Zeitraum vom 1. Mai bis 30. Juni
2009 entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichti-
gung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2009 zu einem mo-
natlichen Satz von 3.975.208 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

24. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige An-
teil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 381.900 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der sich
zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
349.020 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 29.330 Dollar, die für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 3.550 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Ver-
einten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 23 anzurechnen ist;

25. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 2.903.700 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Katego-
rien und unter Berücksichtigung des in Resolution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für
das Jahr 2007 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 21 anzurechnen ist;

26. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 2.903.700 Dollar für die am 30. Juni
2007 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 25 festgelegten Schema auf ihre ausstehen-
den Verpflichtungen anzurechnen ist;

27. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 345.700 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode auf die Gut-
haben aus dem in den Ziffern 25 und 26 genannten Betrag in Höhe von 2.903.700 Dollar anzu-
rechnen sind;

28. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven
Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;

29. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um
die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Na-
tionen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

30. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie in
Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten
zu verwalten sind;

31. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen für das Re-
ferendum in Westsahara“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 62/269

Verabschiedet auf der 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/62/604/Add.2, Ziff. 14).
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A. Wahlen und Ernennungen

62/406. Wahl von neunundzwanzig Mitgliedern des Verwaltungsrats des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen

B1

Auf ihrer 115. Plenarsitzung am 23. Juli 2008 erklärte die Generalversammlung gemäß
Ziffer 1 ihrer Resolution 2997 (XXVII) vom 15. Dezember 1972, Regel 92 der Geschäftsord-
nung der Versammlung und Ziffer 16 ihres Beschlusses 34/401 SERBIEN für die noch verblei-
bende Amtszeit UNGARNS2, nämlich für den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezem-
ber 2011, zum gewählten Mitglied des Verwaltungsrats des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen.

Damit gehören dem Verwaltungsrat des Umweltprogramms der Vereinten Nationen die
folgenden achtundfünfzig Staaten an: ALGERIEN*, ANGOLA*, ANTIGUA UND BARBUDA*, AR-
GENTINIEN*, AUSTRALIEN*, BAHAMAS**, BANGLADESCH**, BELARUS**, BELGIEN*, BE-
NIN**, BOTSUANA*, BURUNDI*, CHILE*, CHINA*, COSTA RICA**, DEMOKRATISCHE REPU-
BLIK KONGO*, DEUTSCHLAND*, FIDSCHI**, FINNLAND**, FRANKREICH*, GUINEA**, HAITI*,
INDIEN**, INDONESIEN*, IRAN (ISLAMISCHE REPUBLIK)**, ISRAEL**, ITALIEN**, JAPAN*, KA-
NADA*, KASACHSTAN**, KENIA*, KOLUMBIEN**, KONGO**, KROATIEN**, KUBA**, MALI**,
MAURITIUS**, MEXIKO**, MONACO**, NIEDERLANDE**, NIGER**, ÖSTERREICH*, PAKI-
STAN*, REPUBLIK KOREA*, RUMÄNIEN*, RUSSISCHE FÖDERATION*, SAUDI-ARABIEN**, SER-
BIEN**, SOMALIA**, SPANIEN**, SÜDAFRIKA*, THAILAND*, TSCHECHISCHE REPUBLIK*, TU-
NESIEN**, TUVALU**, UGANDA*, URUGUAY* und VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA*.

___________________

* Amtszeit bis 31. Dezember 2009.

** Amtszeit bis 31. Dezember 2011.

62/415. Wahl von fünfzehn Mitgliedern des Menschenrechtsrats

Auf ihrer 98. Plenarsitzung am 21. Mai 2008 wählte die Generalversammlung gemäß ih-
rer Resolution 60/251 vom 15. März 2006 ARGENTINIEN, BAHRAIN, BRASILIEN, BURKINA FA-
SO, CHILE, FRANKREICH, GABUN, GHANA, JAPAN, PAKISTAN, die REPUBLIK KOREA, SAMBIA,
die SLOWAKEI, die UKRAINE und das VEREINIGTE KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORD-
IRLAND für eine am 19. Juni 2008 beginnende dreijährige Amtszeit zu Mitgliedern des Men-
schenrechtsrats, um die mit Ablauf der Amtszeit BRASILIENS, FRANKREICHS, GABUNS, GHA-
NAS, GUATEMALAS, JAPANS, MALIS, PAKISTANS, PERUS, der REPUBLIK KOREA, RUMÄNIENS,
SAMBIAS, SRI LANKAS, der UKRAINE und des VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN
UND NORDIRLAND frei werdenden Sitze zu besetzen.

Damit gehören dem Menschenrechtsrat die folgenden siebenundvierzig Mitgliedstaaten
an: ÄGYPTEN**, ANGOLA**, ARGENTINIEN***, ASERBAIDSCHAN*, BAHRAIN***, BANGLA-
DESCH*, BOLIVIEN**, BOSNIEN UND HERZEGOWINA**, BRASILIEN***, BURKINA FASO***,
CHILE***, CHINA*, DEUTSCHLAND*, DSCHIBUTI*, FRANKREICH***, GABUN***, GHANA***,
INDIEN**, INDONESIEN**, ITALIEN**, JAPAN***, JORDANIEN*, KAMERUN*, KANADA*, KA-
TAR**, KUBA*, MADAGASKAR**, MALAYSIA*, MAURITIUS*, MEXIKO*, NICARAGUA**, NIE-
DERLANDE**, NIGERIA*, PAKISTAN***, PHILIPPINEN**, REPUBLIK KOREA***, RUSSISCHE
FÖDERATION*, SAMBIA***, SAUDI-ARABIEN*, SCHWEIZ*, SENEGAL*, SLOWAKEI***, SLOWE-
NIEN**, SÜDAFRIKA**, UKRAINE***, URUGUAY* und VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRI-
TANNIEN UND NORDIRLAND***.

1 Damit wird der Beschluss 62/406 in Abschnitt A des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Zwei-
undsechzigste Tagung, Beilage 49 und Korrigendum (A/62/49 und A/62/49 (Vol. II)/Corr.1), Bd. II, zu Be-
schluss 62/406 A.
2 Siehe A/62/905.
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___________________
* Amtszeit bis 18. Juni 2009.
** Amtszeit bis 18. Juni 2010.
*** Amtszeit bis 18. Juni 2011.

62/416. Wahl des Präsidenten der dreiundsechzigsten Tagung der Generalversammlung3 
Auf ihrer 99. Plenarsitzung am 4. Juni 2008 wählte die Generalversammlung gemäß Ar-

tikel 21 der Charta der Vereinten Nationen, Regel 30 der Geschäftsordnung der Versammlung
und Ziffer 1 der Anlage zu der Resolution 33/138 vom 19. Dezember 1978 Herrn Miguel
D’ESCOTO BROCKMANN (Nicaragua) durch Akklamation zum Präsidenten der dreiundsechzig-
sten Tagung der Generalversammlung.

62/417. Wahl der Vorsitzenden der Hauptausschüsse der dreiundsechzigsten Tagung
der Generalversammlung3

Am 4. Juni 2008 hielten die sechs Hauptausschüsse der Generalversammlung gemäß Re-
gel 99 Buchstabe a) und Regel 103 der Geschäftsordnung der Versammlung Sitzungen ab, um
ihre Vorsitzenden zu wählen.

Auf der 100. Plenarsitzung am 4. Juni 2008 gab der Präsident der Generalversammlung
die Wahl der folgenden Personen zu Vorsitzenden der sechs Hauptausschüsse der dreiundsech-
zigsten Tagung der Generalversammlung bekannt:

Erster Ausschuss: Herr Marco Antonio SUAZO (Honduras)
Ausschuss für besondere politische
Fragen und Entkolonialisierung
(Vierter Ausschuss): Herr Jorge ARGÜELLO (Argentinien)
Zweiter Ausschuss: Frau U. Joy OGWU (Nigeria)
Dritter Ausschuss: Herr Frank MAJOOR (Niederlande)
Fünfter Ausschuss: Herr Gábor BRÓDI (Ungarn)
Sechster Ausschuss: Herr Hamid AL BAYATI (Irak)

62/418. Wahl der Vizepräsidenten der dreiundsechzigsten Tagung der Generalver-
sammlung3 

Auf ihrer 100. Plenarsitzung am 4. Juni 2008 wählte die Generalversammlung gemäß Re-
gel 30 der Geschäftsordnung der Versammlung und den Ziffern 2 und 3 der Anlage zu der Re-
solution 33/138 vom 19. Dezember 1978 die Vertreter der folgenden einundzwanzig Mitglied-
staaten durch Akklamation zu Vizepräsidenten der dreiundsechzigsten Tagung der Generalver-
sammlung: AFGHANISTAN, ÄGYPTEN, BOLIVIEN, CHINA, FRANKREICH, JAMAIKA, KAMERUN,
KIRGISISTAN, MOLDAU, MONGOLEI, MYANMAR, NAMIBIA, NIGER, PORTUGAL, RUANDA, RUS-
SISCHE FÖDERATION, SALOMONEN, SPANIEN, TOGO, VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRI-
TANNIEN UND NORDIRLAND und VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.

62/419. Wahl von fünf Mitgliedern des Organisationsausschusses der Kommission für
Friedenskonsolidierung durch die Generalversammlung

A
Auf ihrer 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008 wurde die Generalversammlung darüber

unterrichtet, dass die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder der truppenstellenden Länder im Or-
ganisationsausschuss der Kommission für Friedenskonsolidierung, die am 22. Juni 2008 geen-
det hätte, bis zum 11. Juli 2008 verlängert worden war. Die Versammlung wurde außerdem
über den Beschluss des Wirtschafts- und Sozialrats unterrichtet, die Amtszeit der Mitglieder
des Rates im Organisationsausschuss ebenfalls bis zum 11. Juli 2008 zu verlängern.4

3 Gemäß Regel 38 der Geschäftsordnung der Generalversammlung setzt sich der Präsidialausschuss aus dem
Präsidenten der Versammlung, den einundzwanzig Vizepräsidenten und den Vorsitzenden der sechs Hauptaus-
schüsse zusammen.
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Auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung, als Interimsmaßnahme die
Amtszeit der derzeitigen Mitglieder der Versammlung im Organisationsausschuss, nämlich
ÄGYPTEN, BURUNDI, CHILE, EL SALVADOR und FIDSCHI, die am 22. Juni 2008 geendet hätte,
bis zum 11. Juli 2008 zu verlängern.

B
Auf ihrer 111. Plenarsitzung am 11. Juli 2008 wurde die Generalversammlung durch ein

Schreiben vom 10. Juli 2008 an den Präsidenten der Generalversammlung darüber unterrichtet,
dass die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder der truppenstellenden Länder im Organisations-
ausschuss bis zum 31. Dezember 2008 verlängert worden war. Die Versammlung wurde außer-
dem über den Beschluss des Wirtschafts- und Sozialrats unterrichtet, die Amtszeit der Mitglie-
der des Rates im Organisationsausschuss ebenfalls bis zum 31. Dezember 2008 zu verlängern.5

Auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung, als Interimsmaßnahme die
Amtszeit der derzeitigen Mitglieder der Versammlung im Organisationsausschuss bis zum
31. Dezember 2008 weiter zu verlängern.

Der Sicherheitsrat wählte gemäß Ziffer 4 a) seiner Resolution 1645 (2005) vom 20. De-
zember 2005 BELGIEN und SÜDAFRIKA für eine nach Ablauf der Amtszeit PANAMAS und SÜD-
AFRIKAS am 1. Januar 2008 beginnende und am 31. Dezember 2008 endende einjährige Amts-
zeit als Mitglieder des Organisationsausschusses aus6.

Gemäß Ziffer 4 c) der Resolution 60/180 der Generalversammlung vom 20. Dezember
2005 wurden DEUTSCHLAND, JAPAN, KANADA, die NIEDERLANDE und SCHWEDEN von den
zehn größten Zahlern von Pflichtbeiträgen zu den Haushalten der Vereinten Nationen und von
freiwilligen Beiträgen zu den Fonds, Programmen und Organisationen der Vereinten Nationen,
einschließlich des ständigen Friedenskonsolidierungsfonds, aus ihrem eigenen Kreis für eine
am 23. Juni 2008 beginnende und am 22. Juni 2010 endende zweijährige Amtszeit ausgewählt7.

Damit gehören dem Organisationsausschuss der Kommission für Friedenskonsolidierung
die folgenden einunddreißig Mitgliedstaaten an: ÄGYPTEN**, ANGOLA**, BANGLADESCH**,
BELGIEN**, BRASILIEN**, BURUNDI**, CHILE**, CHINA*, DEUTSCHLAND****, EL SALVA-
DOR**, FIDSCHI**, FRANKREICH*, GEORGIEN***, GHANA**, GUINEA-BISSAU**, INDIEN**,
INDONESIEN**, JAMAIKA***, JAPAN****, KANADA****, LUXEMBURG**, NIEDERLANDE****,
NIGERIA**, PAKISTAN**, RUSSISCHE FÖDERATION*, SCHWEDEN****, SRI LANKA**, SÜD-
AFRIKA**, TSCHECHISCHE REPUBLIK**, VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND
NORDIRLAND* und VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA*.
___________________
* Ständige Mitglieder des Sicherheitsrats.
** Amtszeit bis 31. Dezember 2008.
*** Amtszeit bis 22. Juni 2009.
**** Amtszeit bis 22. Juni 2010.

62/420. Billigung der Ernennung der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für
Menschenrechte

Auf ihrer 116. Plenarsitzung am 28. Juli 2008 billigte die Generalversammlung die Ernen-
nung von Frau Navanethem PILLAY (Südafrika) zur Hohen Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte durch den Generalsekretär8 für eine am 1. September 2008 beginnende
und am 31. August 2012 endende vierjährige Amtszeit.

4 Siehe Beschluss 2008/201 D des Wirtschafts- und Sozialrats.
5 Siehe Beschluss 2008/201 E des Wirtschafts- und Sozialrats.
6 Siehe A/62/684-S/2008/84 und Corr.1.
7 Siehe A/62/825.
8 Siehe A/62/913.
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62/421. Verlängerung der Amtszeit der Richter des Internationalen Strafgerichtshofs
zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord und andere schwere Verstöße
gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem
1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandi-
scher Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet
von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere derartige Verstöße
verantwortlich sind

Auf ihrer 116. Plenarsitzung am 28. Juli 2008 beschloss die Generalversammlung, sich
der vom Sicherheitsrat in seiner Resolution 1824 (2008) vom 18. Juli 2008 gebilligten Empfeh-
lung des Generalsekretärs9 anzuschließen,

a) die Amtszeit der folgenden der Berufungskammer angehörenden ständigen Richter
am Internationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord und an-
dere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen
dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staats-
angehöriger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten be-
gangenen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwortlich sind, bis zum 31. Dezem-
ber 2010 oder bis zum Abschluss der bei der Berufungskammer anhängigen Fälle, falls dieser
früher erfolgt, zu verlängern:

Herr Mehmet GÜNEY (Türkei)
Frau Andrésia VAZ (Senegal)

b) die Amtszeit der folgenden den Strafkammern angehörenden ständigen Richter am
Gerichtshof bis zum 31. Dezember 2009 oder bis zum Abschluss der Fälle, denen sie zugeteilt
sind, falls dieser früher erfolgt, zu verlängern:

Sir Charles Michael Dennis BYRON (St. Kitts und Nevis)
Herr Asoka DE SILVA (Sri Lanka)
Herr Sergei Alekseevich EGOROV (Russische Föderation)
Frau Khalida RACHID KHAN (Pakistan)
Herr Erik MØSE (Norwegen)
Frau Arlette RAMAROSON (Madagaskar)
Herr William Hussein SEKULE (Vereinigte Republik Tansania)

c) die Amtszeit der folgenden Ad-litem-Richter, die derzeit am Gerichtshof tätig sind,
bis zum 31. Dezember 2009 oder bis zum Abschluss der Fälle, denen sie zugeteilt sind, falls
dieser früher erfolgt, zu verlängern:

Frau Florence Rita ARREY (Kamerun)
Frau Solomy Balungi BOSSA (Uganda)
Frau Taghreed HIKMAT (Jordanien)
Herr Vagn JOENSEN (Dänemark)
Herr Gberdao Gustave KAM (Burkina Faso)
Herr Lee Gacuiga MUTHOGA (Kenia)
Herr Seon Ki PARK (Republik Korea)
Herr Emile Francis SHORT (Ghana)

d) die Amtszeit der folgenden Ad-litem-Richter, die noch nicht für die Tätigkeit am Ge-
richtshof ernannt worden sind, bis zum 31. Dezember 2009 oder bis zum Abschluss aller Fälle,
denen sie gegebenenfalls zugeteilt werden, falls dieser früher erfolgt, zu verlängern:

Herr Aydin Sefa AKAY (Türkei)
Frau Karin HÖKBORG (Schweden)
Frau Flavia LATTANZI (Italien)
Herr Kenneth MACHIN (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland)
Herr Joseph Edward Chiondo MASANCHE (Vereinigte Republik Tansania)
Tan Sri Dato’ Hj. Mohd. Azmi Dato’ Hj. KAMARUDDIN (Malaysia)
Herr Mparany Mamy Richard RAJOHNSON (Madagaskar)

9 Siehe A/62/896-S/2008/436.
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B. Sonstige Beschlüsse

1. Beschlüsse ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

62/503. Annahme der Tagesordnung und Zuweisung der Tagesordnungspunkte

B10

Auf ihrer 111. Plenarsitzung am 11. Juli 2008 beschloss die Generalversammlung auf
Grund der im vierten Bericht des Präsidialausschusses11 enthaltenen Empfehlung des General-
sekretärs, den Zusatzgegenstand „Verlängerung der Amtszeit der ständigen Richter des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord und andere
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem
1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsan-
gehöriger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten began-
genen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwortlich sind“ innerhalb des Prioritäts-
bereichs I (Organisations-, Verwaltungs- und sonstige Fragen) in die Tagesordnung ihrer zwei-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen und ihn unmittelbar im Plenum zu behandeln.

Auf ihrer 115. Plenarsitzung am 23. Juli 2008 beschloss die Generalversammlung, die Be-
handlung des Tagesordnungspunkts 113 b) „Wahl von neunundzwanzig Mitgliedern des Ver-
waltungsrats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen“ innerhalb des Prioritätsbereichs
I (Organisations-, Verwaltungs- und sonstige Fragen) wieder aufzunehmen, um ein Schreiben
der Vertreterin Ungarns vom 2. Juli 2008 an den Präsidenten der Generalversammlung12 zu prü-
fen. Die Versammlung kam ferner überein, sofort mit der Behandlung des Punktes zu beginnen.

Auf ihrer 116. Plenarsitzung am 28. Juli 2008 beschloss die Generalversammlung, den
Tagesordnungspunkt 137 „Interne Rechtspflege bei den Vereinten Nationen“ innerhalb des
Prioritätsbereichs I (Organisations-, Verwaltungs- und sonstige Fragen) unmittelbar im Plenum
zu behandeln, um ein Schreiben des Vertreters Deutschlands vom 9. Juli 2008 an den Präsiden-
ten der Generalversammlung13 zu prüfen.

Auf ihrer 121. Plenarsitzung am 11. September 2008 beschloss die Generalversammlung,
die Behandlung des Tagesordnungspunkts 56 „Globalisierung und Interdependenz“ innerhalb
des Prioritätsbereichs B (Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und einer nach-
haltigen Entwicklung im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Generalversamm-
lung und den jüngsten Konferenzen der Vereinten Nationen) wieder aufzunehmen und ihn un-
mittelbar im Plenum zu behandeln. Die Versammlung beschloss außerdem, sofort mit der Be-
handlung des Punktes zu beginnen, um rasch einen Resolutionsentwurf14 zu prüfen.

Auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung, die Behandlung des Tages-
ordnungspunkts 64 b) „Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften Friedens und einer
nachhaltigen Entwicklung in Afrika“ innerhalb des Prioritätsbereichs C (Entwicklung Afrikas)
wieder aufzunehmen, um einen Resolutionsentwurf15 zu prüfen.

Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung, den Tagesordnungs-
punkt 98 g) „Einberufung der vierten Sondertagung der Generalversammlung über Abrüstung“
innerhalb des Prioritätsbereichs G (Abrüstung) unmittelbar im Plenum zu behandeln. Die Ver-
sammlung beschloss außerdem, sofort mit der Behandlung des Punktes zu beginnen, um rasch
einen Resolutionsentwurf16 zu prüfen.

10 Damit wird der Beschluss 62/503 in Abschnitt B.1 des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Zwei-
undsechzigste Tagung, Beilage 49 und Korrigendum (A/62/49 und A/62/49 (Vol. II)/Corr.1), Bd. II, zu Be-
schluss 62/503 A.
11 A/62/250/Add.3.
12 A/62/905.
13 A/62/914.
14 A/62/L.41/Rev.1.
15 A/62/L.47.
16 A/62/L.49.
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62/548. Teilnahme von Vertretern der Zivilgesellschaft an der für den 10. und 11. Juni
2008 anberaumten Tagung auf hoher Ebene über eine umfassende Überprüfung
der Fortschritte bei der Verwirklichung der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids und der Politischen Erklärung zu HIV/Aids

Auf ihrer 96. Plenarsitzung am 29. April 2008 beschloss die Generalversammlung auf
Vorschlag des Präsidenten der Versammlung17, die von dem Präsidenten gemäß Ziffer 8 der
Versammlungsresolution 62/178 vom 19. Dezember 2007 erstellte und in Dokument
A/62/CRP.1 enthaltene Liste von Vertretern der Zivilgesellschaft zur Teilnahme an der für den
10. und 11. Juni 2008 anberaumten Tagung auf hoher Ebene über eine umfassende Überprü-
fung der Fortschritte bei der Verwirklichung der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids und der
Politischen Erklärung zu HIV/Aids zuzulassen.

62/550. Schaffung einer friedlichen und besseren Welt mit Hilfe des Sports und des olym-
pischen Ideals

Auf ihrer 116. Plenarsitzung am 28. Juli 2008 nahm die Generalversammlung Kenntnis
von dem feierlichen Appell des Präsidenten der Versammlung im Zusammenhang mit der Ein-
haltung der olympischen Waffenruhe18.

62/551. Ad-hoc-Ausschuss für die interne Rechtspflege bei den Vereinten Nationen
Auf ihrer 116. Plenarsitzung am 28. Juli 2008 beschloss die Generalversammlung auf

Vorschlag Deutschlands13, den Ad-hoc-Ausschuss für die interne Rechtspflege bei den Verein-
ten Nationen für eine Sitzung wieder einzusetzen, zu dem alleinigen Zweck, von dem mündli-
chen Bericht des Koordinators über die zwischen den Tagungen abgehaltenen informellen
Konsultationen Kenntnis zu nehmen und den Generalsekretär zu ersuchen, die von dem Koor-
dinator erstellte Zusammenfassung der bei den informellen Konsultationen über den Entwurf
des Statuts des Gerichts der Vereinten Nationen für dienstrechtliche Streitigkeiten und des Be-
rufungsgerichts der Vereinten Nationen abgegebenen vorläufigen Bemerkungen als Addendum
zu dem Bericht des Ad-hoc-Ausschusses19 zu veröffentlichen.

62/552. Einberufung der vierten Sondertagung der Generalversammlung über Abrüs-
tung

Auf ihrer 121. Plenarsitzung am 11. September 2008 beschloss die Generalversammlung
auf Vorschlag Indonesiens16, unter Hinweis auf Ziffer 2 ihrer Resolution 62/29 vom 5. Dezem-
ber 2007 und angesichts dessen, dass die Offene Arbeitsgruppe zur Behandlung der Ziele und
der Tagesordnung der vierten Sondertagung der Generalversammlung über Abrüstung, ein-
schließlich der möglichen Einsetzung des Vorbereitungsausschusses, ihre Organisations- und
Arbeitstagungen nicht während der zweiundsechzigsten Tagung der Versammlung im Jahr
2008 abgehalten hat, weiter auf die möglichst baldige Einberufung dieser Tagungen der Ar-
beitsgruppe hinzuarbeiten.

62/553. Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Ausschusses für die Ausübung der unver-
äußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes

Auf ihrer 121. Plenarsitzung am 11. September 2008 beschloss die Generalversammlung
in Anbetracht des von dem Vorsitzenden des Ausschusses für die Ausübung der unveräußerli-
chen Rechte des palästinensischen Volkes an den Präsidenten der Generalversammlung über-
mittelten Beschlusses des Ausschusses20 und im Einklang mit der Versammlungsresolution
3376 (XXX) vom 10. November 1975, die Zahl der Mitglieder des Ausschusses zu erhöhen und
Nicaragua zum Mitglied zu ernennen.

17 A/62/L.44.
18 A/62/912.
19 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 55, Addendum
(A/63/55/Add.1).
20 Siehe A/62/951.
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62/554. Verhütung bewaffneter Konflikte

Auf ihrer 122. Plenarsitzung am 15. September 2008 beschloss die Generalversammlung,
die Behandlung des Punktes „Verhütung bewaffneter Konflikte“ zurückzustellen und ihn in
den Entwurf der Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

62/555. Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen des Unabhängigen Untersuchungsaus-
schusses für das Programm der Vereinten Nationen „Öl für Lebensmittel“ be-
treffend Verwaltungsführung und interne Aufsicht

Auf ihrer 122. Plenarsitzung am 15. September 2008 beschloss die Generalversammlung
auf Vorschlag Costa Ricas21, die Behandlung des Punktes „Folgemaßnahmen zu den Empfeh-
lungen des Unabhängigen Untersuchungsausschusses für das Programm der Vereinten Natio-
nen ‚Öl für Lebensmittel‘ betreffend Verwaltungsführung und interne Aufsicht“ zurückzustel-
len und ihn in den Entwurf der Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

62/556. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Osttimor

Auf ihrer 122. Plenarsitzung am 15. September 2008 beschloss die Generalversammlung,
die Behandlung des Punktes „Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Osttimor“
zurückzustellen und ihn in den Entwurf der Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

62/557. Frage der ausgewogenen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder
im Sicherheitsrat und damit zusammenhängende Fragen

Auf ihrer 122. Sitzung am 15. September, unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen
und Beschlüsse zur Frage der ausgewogenen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mit-
glieder im Sicherheitsrat und zu anderen mit dem Rat zusammenhängenden Fragen, eingedenk
des Kapitels XVIII der Charta der Vereinten Nationen und der Wichtigkeit, allgemeine Eini-
gung zu erzielen, wie in ihren Resolutionen 48/26 vom 3. Dezember 1993 und 53/30 vom
23. November 1998 und in ihrem Beschluss 61/561 vom 17. September 2007 zur Frage der aus-
gewogenen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicherheitsrat und zu an-
deren mit dem Rat zusammenhängenden Fragen festgelegt, sowie des für jede Änderung der
Charta in ihrem Artikel 108 festgelegten Ratifikationsprozesses und Kenntnis nehmend von
den vom Präsidenten der Generalversammlung vorgelegten sieben Leitgrundsätzen, die die Re-
form des Sicherheitsrats voranbringen sollen22,

a) nahm die Generalversammlung Kenntnis von dem Bericht der Offenen Arbeitsgrup-
pe zur Frage der ausgewogenen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Si-
cherheitsrat und zu anderen mit dem Sicherheitsrat zusammenhängenden Fragen über ihre Tä-
tigkeit während der zweiundsechzigsten Tagung der Generalversammlung23;

b) nahm die Generalversammlung mit Dank Kenntnis von der Initiative und den An-
strengungen des Vorsitzenden im Prozess der umfassenden Reform des Sicherheitsrats sowie
von der Arbeit der Stellvertretenden Vorsitzenden;

c) beschloss die Generalversammlung, sich aufbauend auf den bislang, insbesondere
während der einundsechzigsten und der zweiundsechzigsten Tagung, erzielten Fortschritten so-
wie auf den Positionen und Vorschlägen der Mitgliedstaaten in der Offenen Arbeitsgruppe so-
fort weiter mit dem Rahmen und den Modalitäten zur Vorbereitung und Erleichterung zwi-
schenstaatlicher Verhandlungen über die Frage der ausgewogenen Vertretung und der Erhö-
hung der Zahl der Mitglieder im Sicherheitsrat und andere mit dem Rat zusammenhängende
Fragen zu befassen. Der Vorsitzende der Offenen Arbeitsgruppe wird die Ergebnisse dieser
Konsultationen spätestens am 1. Februar 2009 einer informellen Plenarsitzung der Generalver-
sammlung vorlegen;

21 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Plenary Meetings, 122. Sitzung
(A/62/PV.122), und Korrigendum.
22 Ebd., 51. Sitzung (A/62/PV.51), und Korrigendum.
23 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 47 (A/62/47).
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d) beschloss die Generalversammlung außerdem, unter Berücksichtigung der bislang
in der Offenen Arbeitsgruppe erzielten Ergebnisse und aufbauend auf den bislang, insbesonde-
re während der einundsechzigsten und der zweiundsechzigsten Tagung, erzielten Fortschritten
sowie auf den Positionen und Vorschlägen der Mitgliedstaaten während ihrer dreiundsechzigs-
ten Tagung, spätestens jedoch am 28. Februar 2009, in informellen Plenarsitzungen der Gene-
ralversammlung zwischenstaatliche Verhandlungen aufzunehmen, um auf der Grundlage der
Vorschläge der Mitgliedstaaten, nach Treu und Glauben, unter gegenseitiger Achtung und in
einer offenen, integrativen und transparenten Weise eine Lösung der Frage der ausgewogenen
Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicherheitsrat und anderer mit dem
Rat zusammenhängender Fragen anzustreben, die die breitestmögliche politische Akzeptanz
bei den Mitgliedstaaten findet;

e) beschloss die Generalversammlung ferner, dass die folgenden Elemente die Grund-
lage der zwischenstaatlichen Verhandlungen bilden:

i) die Positionen und Vorschläge der Mitgliedstaaten, Regionalgruppen und anderen
Gruppen von Mitgliedstaaten;

ii) die fünf Schlüsselfragen: Kategorien der Mitgliedschaft, Frage des Vetos, regionale
Vertretung, Zahl der Mitglieder in einem erweiterten Sicherheitsrat und Arbeitsmethoden
des Rates sowie Beziehungen zwischen dem Rat und der Generalversammlung;

iii) die folgenden Dokumente: Bericht der Offenen Arbeitsgruppe über ihre Tätigkeit
während der einundsechzigsten Tagung der Generalversammlung24, Versammlungsbe-
schluss 61/561 und Bericht der Offenen Arbeitsgruppe über ihre Tätigkeit während der
zweiundsechzigsten Tagung der Generalversammlung23;

f) beschloss die Generalversammlung, dass die Offene Arbeitsgruppe sich während
der dreiundsechzigsten Tagung der Generalversammlung weiter darum bemühen soll, bei der
Behandlung aller Themen, die die Frage der ausgewogenen Vertretung und der Erhöhung der
Zahl der Mitglieder im Sicherheitsrat und andere mit dem Rat zusammenhängende Fragen be-
treffen, eine allgemeine Einigung unter den Mitgliedstaaten zu erzielen, unter Berücksichti-
gung der von der achtundvierzigsten bis zur zweiundsechzigsten Tagung der Versammlung er-
zielten Fortschritte;

g) beschloss die Generalversammlung außerdem, dass die Offene Arbeitsgruppe der
Generalversammlung vor Ende ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht mit etwaigen
einvernehmlichen Empfehlungen vorlegen soll.

2. Beschlüsse auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

62/545. Zur künftigen Behandlung zurückgestellte Fragen

B25

Auf ihrer 91. Plenarsitzung am 3. April 2008, auf Empfehlung des Fünften Ausschusses26,

Abschnitt A

beschloss die Generalversammlung, die Behandlung des folgenden Tagesordnungspunkts
und der damit zusammenhängenden Dokumente bis zum zweiten Teil ihrer wiederaufgenom-
menen zweiundsechzigsten Tagung zurückzustellen:

24 Ebd., Sixty-first Session, Supplement No. 47 (A/61/47).
25 Damit wird der Beschluss 62/545 in Abschnitt B.6 des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, Zwei-
undsechzigste Tagung, Beilage 49 und Korrigendum (A/62/49 und A/62/49 (Vol. II)/Corr.1), Bd. II, zu Be-
schluss 62/545 A.
26 A/62/604/Add.1, Ziff. 6.
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Bericht des Generalsekretärs über die Harmonisierung der Beschäftigungsbedingungen37

Addendum zu dem Bericht der Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst
für das Jahr 200638

Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen über das Per-
sonalmanagement39

Punkt 138
Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Personen, die für Völ-
kermord und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet
Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie
ruandischer Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von
Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwortlich sind

Punkt 139
Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Verantwortlichen für
die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße
gegen das humanitäre Völkerrecht

Bericht des Generalsekretärs über einen umfassenden Vorschlag zur Schaffung geeigne-
ter Anreize zur Mitarbeiterbindung beim Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda und
beim Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien40

Bericht der Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst für das Jahr 200741

Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen über einen
umfassenden Vorschlag zur Schaffung geeigneter Anreize zur Mitarbeiterbindung beim
Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda und beim Internationalen Strafgerichtshof für
das ehemalige Jugoslawien42

C

Auf ihrer 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008 beschloss die Generalversammlung auf
Empfehlung des Fünften Ausschusses43, die Behandlung des folgenden Tagesordnungspunkts
und der damit zusammenhängenden Dokumente bis zu ihrer dreiundsechzigsten Tagung zu-
rückzustellen:

Punkt 140
Verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte der Finanzierung der Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen

Übersichtsbericht des Generalsekretärs über die Finanzierung der Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen: Haushaltsvollzug für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis
30. Juni 2007 und Haushaltsplan für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 200944

Umfassender Bericht des Generalsekretärs über Verhaltens- und Disziplinfragen, ein-
schließlich einer ausführlichen Begründung aller Planstellen45

36 A/62/274.
37 A/61/861.
38 Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 30, Addendum
(A/61/30/Add.1).
39 A/62/7/Add.14. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixty-sec-
ond Session, Supplement No. 7A.
40 A/62/681.
41 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 30 und Korrigendum
(A/62/30 und Corr.1), Kap. II.
42 A/62/734.
43 A/62/604/Add. 2, Ziff. 15.
44 A/62/727.
45 A/62/758.
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Bericht des Generalsekretärs über bewährte Verfahren der Friedenssicherung46

Mitteilung des Generalsekretärs betreffend den umfassenden Bericht über Ausbildung auf
dem Gebiet der Friedenssicherung47

Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen über verwal-
tungs- und haushaltstechnische Aspekte der Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze
der Vereinten Nationen48

Bericht über die Tätigkeiten des Amtes für interne Aufsichtsdienste für den Zeitraum vom
1. Januar bis 31. Dezember 2007 und Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung
seiner diesbezüglichen Anmerkungen49

62/547. Beschäftigungsbedingungen und Bezüge von Amtsträgern, die nicht Sekretari-
atsbedienstete sind: Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs sowie Richter
und Ad-litem-Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige
Jugoslawien und des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda

Auf ihrer 91. Plenarsitzung am 3. April 2008, auf Empfehlung des Fünften Ausschusses50,
nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs51 und des entsprechenden Berichts des Be-
ratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen52,

a) schloss sich die Generalversammlung den Schlussfolgerungen und Empfehlungen
in den Ziffern 8 und 9 des Berichts des Beratenden Ausschusses52 an;

b) beschloss die Generalversammlung, mit Wirkung vom 1. April 2008 das jährliche
Nettogrundgehalt der Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs sowie der Richter und Ad-li-
tem-Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien und des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs für Ruanda auf 158.000 US-Dollar festzusetzen, mit dem entspre-
chenden Kaufkraftausgleich auf der Grundlage von einem Koeffizientpunkt in Höhe von einem
Prozent des Nettogrundgehalts, der mit dem für die Niederlande beziehungsweise die Vereinig-
te Republik Tansania geltenden Kaufkraftausgleichskoeffizienten multipliziert wird, unter Be-
rücksichtigung des vom Generalsekretär in Ziffer 77 seines Berichts53 vorgeschlagenen Aus-
gleichsmechanismus;

c) verwies die Generalversammlung auf Ziffer 11 ihrer Resolution 61/262 vom 4. April
2007 und beschloss, sich während des zweiten Teils ihrer wiederaufgenommenen zweiund-
sechzigsten Tagung erneut mit der Frage des Pensionsplans zu befassen.

62/549. Anstellungen im Rahmen der Serien 300 und 100 der Personalordnung

Auf ihrer 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008, auf Empfehlung des Fünften Ausschus-
ses54,

a) beschloss die Generalversammlung, die Höchstgrenze von vier Jahren für zeitlich
begrenzte Anstellungen bis zum 31. Dezember 2008 weiter auszusetzen;

b) ermächtigte die Generalversammlung den Generalsekretär eingedenk Buchstabe a),
die Missionsbediensteten, deren Dienstzeit im Rahmen von Verträgen nach der Serie 300 die
Höchstgrenze von vier Jahren bis zum 31. Dezember 2008 erreicht hat, im Rahmen der Serie
100 der Personalordnung wieder einzustellen, mit der Maßgabe, dass die von ihnen ausgeübten

46 A/62/593 und Corr.1.
47 A/62/676.
48 A/62/781.
49 A/62/281 (Part II) und Add.1.
50 A/62/563/Add.3, Ziff. 9.
51 A/62/538 und Add.1 und 2.
52 A/62/7/Add.36. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixty-sec-
ond Session, Supplement No. 7A.
53 A/62/538.
54 A/62/600/Add.1, Ziff. 14.
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Anhang II – Verzeichnis der Resolutionen und Beschlüsse

Nummer Titel Punkt
Plenar-
sitzung Datum Seite

Beschlüsse

62/258 Finanzierung der Integrierten Mission der Vereinten Nationen
in Timor-Leste

147 109. 20. Juni 2008 62

62/259 Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien
und Eritrea

148 109. 20. Juni 2008 66

62/260 Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen
in Georgien

149 109. 20. Juni 2008 69

62/261 Finanzierung der Stabilisierungsmission der Vereinten Natio-
nen in Haiti

150 109. 20. Juni 2008 71

62/262 Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten
Nationen im Kosovo

151 109. 20. Juni 2008 74

62/263 Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Liberia 152 109. 20. Juni 2008 77

62/264 Finanzierung der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für
die Truppenentflechtung

153 a) 109. 20. Juni 2008 80

62/265 Finanzierung der Interimstruppe der Vereinten Nationen in Li-
banon

153 b) 109. 20. Juni 2008 83

62/266 Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sierra
Leone

154 109. 20. Juni 2008 87

62/267 Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sudan 155 109. 20. Juni 2008 88

62/268 Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen für das Re-
ferendum in Westsahara

156 109. 20. Juni 2008 91

62/269 Reform des Beschaffungswesens 126 109. 20. Juni 2008 94

62/270 Globales Forum über Migration und Entwicklung 116 109. 20. Juni 2008 9

62/271 Sport als Mittel zur Förderung der Bildung, der Gesundheit,
der Entwicklung und des Friedens

45 a) 115. 23. Juli 2008 11

62/272 Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
des Terrorismus

118 120. 5. September 2008 11

62/273 Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkomple-
xes der Friedenssicherungseinsätze

34 121. 11. September 2008 28

62/274 Stärkung der Transparenz in der Wirtschaft 56 121. 11. September 2008 13

62/275 Umsetzung der Empfehlungen im Bericht des Generalsekretärs
über Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften Friedens
und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika

64 b) 104. 11. September 2008 15

62/276 Neubelebung der Tätigkeit der Generalversammlung 121 122. 15. September 2008 20

62/277 Systemweite Kohärenz 116 122. 15. September 2008 21

62/278 Überprüfung der Mandate 116 122. 15. September 2008 25

62/406 Wahl von neunundzwanzig Mitgliedern des Verwaltungsrats
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
Beschluss B 113 b) 115. 23. Juli 2008 103
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Anhang II – Verzeichnis der Resolutionen und Beschlüsse

Nummer Titel Punkt
Plenar-
sitzung Datum Seite

62/415 Wahl von fünfzehn Mitgliedern des Menschenrechtsrats
Beschluss B 113 d) 98. 21. Mai 2008 103

62/416 Wahl des Präsidenten der dreiundsechzigsten Tagung der Ge-
neralversammlung 4 99. 4. Juni 2008 104

62/417 Wahl der Vorsitzenden der Hauptausschüsse der dreiundsech-
zigsten Tagung der Generalversammlung 5 100. 4. Juni 2008 104

62/418 Wahl der Vizepräsidenten der dreiundsechzigsten Tagung der
Generalversammlung 6 100. 4. Juni 2008 104

62/419 Wahl von fünf Mitgliedern des Organisationsausschusses der
Kommission für Friedenskonsolidierung durch die General-
versammlung

Beschluss A 113 c) 109. 20. Juni 2008 104

Beschluss B 113 c) 111. 11. Juli 2008 105

62/420 Billigung der Ernennung der Hohen Kommissarin der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte 114 i) 116. 28. Juli 2008 105

62/421 Verlängerung der Amtszeit der Richter des Internationalen
Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Personen, die für Völker-
mord und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völ-
kerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar
1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie
ruandischer Staatsangehöriger, die für während desselben Zeit-
raums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völ-
kermord und andere derartige Verstöße verantwortlich sind

168 116. 28. Juli 2008 106

62/503 Annahme der Tagesordnung und Zuweisung der Tagesord-
nungspunkte
Beschluss B 7 111.

115.
116.
121.

11. Juli 2008
23. Juli 2008
28. Juli 2008

11. September 2008

108

62/545 Zur künftigen Behandlung zurückgestellte Fragen
Beschluss B
Beschluss C

126
126

91.
109.

3. April 2008
20. Juni 2008

111
113

62/547 Beschäftigungsbedingungen und Bezüge von Amtsträgern, die
nicht Sekretariatsbedienstete sind: Mitglieder des Internationa-
len Gerichtshofs sowie Richter und Ad-litem-Richter des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien
und des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda

128 91. 3. April 2008 114

62/548 Teilnahme von Vertretern der Zivilgesellschaft an der für den
10. und 11. Juni 2008 anberaumten Tagung auf hoher Ebene
über eine umfassende Überprüfung der Fortschritte bei der
Verwirklichung der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids und
der Politischen Erklärung zu HIV/Aids

44 96. 29. April 2008 109

62/549 Anstellungen im Rahmen der Serien 300 und 100 der Personal-
ordnung

140 109 20. Juni 2008 114

62/550 Schaffung einer friedlichen und besseren Welt mit Hilfe des
Sports und des olympischen Ideals 45 b) 116. 28. Juli 2008 109
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Nummer Titel Punkt
Plenar-
sitzung Datum Seite

62/551 Ad-hoc-Ausschuss für die interne Rechtspflege bei den Ver-
einten Nationen 137 116. 28. Juli 2008 109

62/552 Einberufung der vierten Sondertagung der Generalversamm-
lung über Abrüstung 98 g) 121. 11. September 2008 109

62/553 Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes 18 121. 11. September 2008 109

62/554 Verhütung bewaffneter Konflikte 14 122. 15. September 2008 110

62/555 Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen des Unabhängigen
Untersuchungsausschusses für das Programm der Vereinten
Nationen „Öl für Lebensmittel“ betreffend Verwaltungsfüh-
rung und interne Aufsicht 124 122. 15. September 2008 110

62/556 Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Osttimor 145 122 15. September 2008 110

62/557 Frage der ausgewogenen Vertretung und der Erhöhung der
Zahl der Mitglieder im Sicherheitsrat und damit zusammen-
hängende Fragen 122 122. 15. September 2008 110
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